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Die Sicherung der Volksernährung.
Die neuen Bundesratsbeschlüsse.

limtmiltW An Den IMr mit BnfoelRi&e
nntl (|l ms dem KniMr 1915.

Vom 28. Juni 1315.
Der Bundesrat hat auf Grund des § 3 des Gesetzes über die

rmächtigung des Bundesrats zu wirtschaftlichenMaßnahmen usw.
om 4. August 1914 (Reichs-Gesetzbl. S . 327) folgende Verordnung

erlassen:
I . Beschlagnahme.

§r.
Das im Reiche angebaute BrotgeKeide , nämlich Roggen,

Weizen, Spelz (Dinkel , Fesen) sowie Emer und Einkorn, allein oder
mit anderem Getreide außer Hafer gemengt, wird mit der Trennung
vom Boden für den Kommunalverband beschlagnahmt, in dessen
^ezirk es gewachsen ist.

Die BeschlagnalMe erstreckt sich auch auf den Halm und das
aus beschlagnahmtemBrotgeKeide ennahlene Mehl (einschließlich
Dunst). Mit dem Ausdreschen wird das Sttoh , mit dem Ausmahlen
die Kleie von der Beschlagnahme frei ; für die Kleie gelten die §8 42
bis 46.

§ 2.
An den beschlagnahmten Vorräten dürfen Veränderungen nur

mit Zustimmung des Kommunalverbandes, für den sie beschlag¬
nahmt sind, vorgenomnren werden, soweit sich aus den §§ 3 bis 6,
21, 22 nichts anderes ergibt . Das gleiche gilt von rechtsgeschäftlichen
Verfügungen über sie und von Verfügungen , die im Wege der
Zwangsvollstreckung oder Arrestvollziehung erfolgen.

8 3.
Der Besitzer beschlagnahmterVorräte ist berechtigt und ver¬

pflichtet, die zur Ei Haltung der Vorräte erforderlichen Handlungen
vorzunehmen; er ist berechtigt und auf Verlangen der zuständigen
Behörde verpflichtet , auszudreschen.

Die Landeszentralbebörden oder die von ihnen bestimmten
Behörden können über Zeit und Art des Ausdreschens Bestim¬
mungen erlassen.

8 4.
Nimmt der Besitzer eine zur Erhaltung der Vorräte erforder-

iche Handlung binnen einer ihm von der zuständigen Behörde ge¬
setzten Frist nicht vor, so kann die Behörde die erforderlichen Arbeiten
ruf seine Kosten durch einen Dritten vornehmen lassen. Der Ver-
islichtete hat die Vornalme auf seinem Grund und Boden sowie
n seinen Wirtschastsräumen und mit den Mitteln seines Betriebes
u gestatten.

Das gleiche gilt , wenn der Besitzer das Brotgetreide nicht binnen
iner ihm von der zuständigen Behörde gesetzten Frist ausdrischt.

.8 5.
Erstreckt sich ein landwirtschaftlicher Bekieb über die Grenzen

eines Kommunalverbandes hinaus, so darf das beschlagnahnrte
Brotgetreide innerhalb dieses Betriebes von einem Kommunal¬
oerband in den andern gebracht tverden. Mit der Ankunft des Brot-
;etreides in dem Bezirke des anderen Kommunalverbandes tritt
oieser hinsichtlich der Rechte aus der Beschlagnahnre an die Stelle
res bisherigen Kommunalverbandes.

Der Besitzer hat die Lrtsänderung binnen drei Tagen unter
Angabe der Getreidearien und ihrer Mengen beiden Kommunal-
»erdänden anzuzeigen.

§ 6.
Trotz der Beschlagnahmedürfen Unternehmer landwirtschaft-

icher Bettiebe aus ihren Vorräten
a) zur Ernährung der Selbstversorger auf den Kopf und

Monat neun Kilogramm Brotgetreide verwenden ; dabei
entsprechen einem Kilograrnm Brotgetreide achthundert
Eiramm Mehl . Als Selbstversorger gelten, vorbehaltlich
einer anderen Bestimurung nach § 49 d, der Unternehmer
des landwirtschaftlichen Betriebs , die Angehörigen seiner
Wirtschaft einschließlich des Gesindes sowie ferner Natural¬
berechtigte, insbesondere Altenteiler , und Arbeiter , soweit
sie käst ihrer Berechtigung oder als Lohn BrotgeKeide oder
Mehl zu beanspruchenhaben;

b) das zur Herbst- und zur Frühjahrsbestellung erforderliche
Saatgut verwenden;

c) selbstgezogenes Saatgetreide für Saatzwecke veräußern.
Als Saatgetreide im Sinne dieser Verordnung gilt nur
Saatgetreide, das nachweislich aus landwirtschaftlichen
Betrieben stemnrt, die sich in den letzten zwei Jahren mit
dem Verlause von Saatgetreide befaßt haben. Die ver¬
äußerten Mengen sind von dem Veräußerer dem Kommu-
nalverbande binnen drei Tagen anzuzeigen.

Die Reichsgetreidestelle(8 10) hat unter Berücksichtigung der
Vorratsermittlung vom Herbst 1915 zu bestimmen, ob die Sätze
von neun Kilogramm Brotgetreide und achthundert Gramm Mehl
beizubehalten oder welche Sätze an ihre Stelle zu setzen sind.

Sie kann jerner bestimmen, welche Biengen Saatgut auf das
Hektar verwendet werden dürfen ; in diesem Falle sind die Landes¬
zentralbehörden ermächtigt, die Saatgutmengen bei dringendem
wirtschaftlichemBedürfnisse für einzelne Betriebe oder ganze Bezirke
bis zu einer von der Reichsgetreidestellezu bestimmenden Grenze
;u erhöhen.

§ 7-
Die Beschlagnahme endet mit dem fteihändigen Eigentums¬

erwerbe durch die Reichsgetreidestelleoder den Komnrunalverband,
für den die Vorräte beschlagnahmt sind, mit der Enteignung , einer
nach § 6 zugelassenen oder einer von dcnr Kommunalverbande ge¬
nehmigten Verwendung oder Veräußerung , durch eine solche Ber-
iußerung jedoch erst dann, wenn infolge davon das Brotgetreide
tus dem Bezirke des Kommunalverbandes entfernt wird.

8 8.
Ueber Stteitigkeiten , die aus der Anwendung der §§ 1 bis 7

14 ergeben, entscheidet die höhere Verwaltungsbehörde endgültig.

Mit Gefängnis bis zu einem Jahre oder mit Geldstrafe bis zu
zehntausend Mark wird bestraft:

1. wer unbefugt beschlagnahmte Vorräte beiseite schafft, ins-
besondere aus dem Bezirke des Kommunalverbandes, für
den sie beschlagnahmt sind, entfernt , sie beschädigt, zerstört,
verarbeitet oder verbraucht;

2. wer unbefugt beschlagnahmte Vorräte verkauft, kauft oder
ein anderes Veräußerungs- oder Erwerbsgeschäft über sie
abschließt;

3. wer die zur Erhaltung der Vorräte erforderlichen Hand¬
lungen pflichtwidrig unterläßt;

4. wer als Saatgetreide erworbenes BrotgeKeide ohne Ge-
nehmigung der zuständigen Behörde zu anderen Zwecken
verwendet;

5. wer eine ihm nach den §8 5, 6 obliegende Anzeige nicht in
der gesetzten Frist erstattet oder wissentlich unvollständige
oder unrichtige Angaben macht.

II . Reichsgetreidestelle.
8 10.

Es wird eine Reichsgekeidestelle mit einer Verwaltungsab¬
teilung und einer Geschästsabteilunggebildet. Die Aufsicht führt
der Reichskanzler.

8 11.
Die Verwaltungsabteilung ist eine Behörde und besteht aus

einem Direktorium und einem Kuratoriunr.
Das Direktorium besteht aus einem Vorsitzenden, einem oder

mehreren stellvertretenden Vorsitzenden, aus ständigen und nicht¬
ständigen Mitgliedern . Der Reichskanzler ernennt den Vorsitzenden,
die stellvertretenden Vorsitzenden und die Mitglieder , und zwar
unter den ständigen Mitgliedern einen Landwirt.

Das Kuratorium besteht aus sechzehn Bevollmächtigten zum
Bundesrat , und zwar außer dem Vorsitzenden des Direktoriums als
Vorsitzendem aus vier Königlich Preußischen, zwei Königlich
Bayerischen, einem Königlich Sächsischen, einem Königlich Würt-
tembergischen, einem Großherzoglich Badischen, einem Großher¬
zoglich Hessischen, einem GroßherzoglichMecklenburg-Schwerinschen,
einem Großherzoglich Sächsischen, einem Herzoglich Anhaltischen,
einem Hanseatischen und einem Elsaß-Lothringischen Bevollmäch¬
tigten . Außerdem gehören ihm je ein Vertreter des Deutschen
Landwirtschastsrats, des Deutschen Handelstags und des Deutschen
Städtetags , ferner je zwei Vertreter der Landwirtschaft , von
Handel und Industrie und der Verbraucher an ; der Reichskanzler
ernennt diese Vertreter und den Stellvertreter des Vorsitzenden.

Der Reichskanzler erläßt die näheren Bestimmungen.

8 12.
Die Geschästsabteilung ist eine Gesellschaft mit beschränkter

Haftung.
Die Gesellschaft erhält einen Aufsichtsrat ; er besteht mts' dem

Vorsitzenden des Direktoriunrs der Verwaltungsabteilung als
Vorsitzendem und vierundzwanzig ordentlichen Mitgliedern , von
denen sieben auf Reich und Bundesstaaten, sieben auf die Land¬
wirtschaft, drei auf die groß ge werblichen Unternehmungen und
sieben auf die Städte entfallen . Die sieben Vertreter der Städte
und die drei Verketer der großgewerblichen Unternehmungen werden
von den entsprechenden Gruppen der Gesellschafter bezeichnet. Die
übrigen Mitglieder ernennt der Reichskanzler.

Der Aufsichtsrat bestellt die Geschäftsführer, darunter einen
Landwirt ; die Bestellung bedarf der Bestätigung des Reichs¬
kanzlers.

8 13.
Die Reichsgetreidestellehat die Aufgabe, mit Hilfe der Kom¬

munalverbände für die Verteilung und zweckmäßige Verwendung
der vorhandenen Vorräte zunächst für die Zeit bis zum 15. August
1916 zu sorgen. Dabei hat die Verwaltungsabteilung die Ver¬
waltungsangelegenheiten einschließlich der statistischen Aufgaben
zu erledigen, die Geschäftsabteilung nach den grundsätzlichen Ane
Weisungen der Verwaltungsabteilung (8 14) die ihr obliegenden
geschäftlichen Ausgaben durchzuführen.

8 14.
Das Direttorium der Verwaltungsabteilung hat mit Zustim¬

mung des Kuratoriums insbesonderesestzusetzen:
2) welche Mehlmenge täglich auf den Kopf der Zivilbeviitke-

rung verbraucht werden darf;
b) welche Mengen die Selbstversorger (8 6 Abs. 1 s) ver¬

wenden dürfen;
e) welche Rücklage aufzusammeln ist;
d) ob, in welchem Umfang und in welcher Art Bekieben , die

BrotgeKeide oder Mehl verarbeiten, mit Ausnahme von
Mühlen , Bäckereien und Konditoreien (8 47) Brotgetreide
oder Mehl zu liefern ift;

e) wieviel BrotgeKeide oder Mehl jedem Kommunalverband
für seine Zivilbevölkerung einschließlich der Selbstversorger,
sowie an Saatgut für die Herbst- und Frühjahrsbestellung
zusteht (Bedarfsanteil ) ; der BedarssanteÜ kann auch vor¬
läufig festgesetzt werden;

k) wieviel BrotgeKeide aus den einzelnen Kommunakver-
bänden abzuliesern ist und innerhalb welcher Fristen ; die

' abzuliesernde Menge kann auch vorläufig festgesetzt werden;
g) in welcher Höchstmenge und unter welchen Voraussetzungen

von den Kommunalverbänden Hinterkorn zur Versütterung
freigegeben tverden darf;

h) bis zu welchem Mindestsätzedie Brotgekeidearten auS-
zumahlen sind.

Kommt zwischen Direktorium und Kuratorium eine Ueberein-
stimmung nicht zustande, so entscheidet der Bundesrat.

Das Direktorium kann Bestimmungen über die Aufbewahrung
der Vorräte erlassen.

§ 15. ,
Die Geschäftsabteilung hat alle zur Erfüllung ihrer Aufgaben

erforderlichen Rechtsgeschäfte vorzunehmen; sie hat insbesondere
2) für die rechtzeikge Abnahme, Bezahlung und Unterbringung

des aus den Kommunalverbänden abzuliefernden Brot-
getteides zu sorgen;

d) das von den Heeresverwaltungen und der Marineverwal¬
tung beanspruchteBrotgeKeide und Mehl durch Vermitt¬
lung der Zentralstellen zur Beschaffung der Verpflegung
rechtzeikg zu liefern;

e) den Kommunalverbänden das erforderliche Mehl rechtzeitig
zu liefern;

d) für die ordnungsmäßige Verwaltung ihrer Bestände zu
sorgen;

e) den Bekieben (8 14 Abs. 1 d) die festgesetztem Brotgetreide¬
oder Mehlmengen zu liefern.

8 16.
Die Kommunalverbände haben unbeschadet des 8 50 Abs. 1

und des § 59 Abs. 2 auf Erfordern der Reichsgetteidestelle Auskunft
zu geben und ihren Anweisungen Folge zu leisten.

III . Bewirtschaftung des Brotgetreides.
8 17.

Die Kommunalverbände haben auf Grund der Ernteftächen-
erhebung nach der Bundesratsverordnung vom 10. Juni 1915
(Reichs-Gesetzbl. S . 331) und der Ermittlungen der Ernte nach den
Schätzungen dmch Sachverständige bis zum 1. August 1915 der
Reichsgekeidestelle anzugeben, wie groß die Ernteerkäge ihres
Bezirkes nach den einzelnen Getreidearten zu schätzen sind. Sie
haben ferner die Zahl der Selbswersorger (8 6 Abs. 1 ») und der
versorgungsberechtigtenBevölkerung mitzuteilen , sowie anzugeben,
welche Mengen als SaatgeKeide in Betrieben der im 8 6 Abs. 1 c
bezeichneten Art gezogen sind und voraussichtlich an Empfänger
außerhalb des Kommunalverbandes geliefert werden.

8 18.
Jeder Kommunalverband hat unbeschadet des ihm nach § 20

Abs. 1 Satz 2 zustehenden Rechtes dasür zu sorgen, daß die beschlag¬
nahmten Vorräte zweckentsprechend ausbewahrt und ordnungs¬
mäßig behandelt werden.

Der Gemeindevorstand hat dafür zu sorgen, daß das Saatgut
(8 6 Abs. 1 b, Abs. 3) ausbewahrt und zur Bestellung wirklich ver¬
wendet wird.

8 19.
Aus dem Bezirk eines Kommunalverbandes darf BrotgeKeide,

das. ihm gehört oder für ihn beschlagnahint ist, vorbehaltlich der
88 5, 27 Abs. 2 nur mit Genehmigung der ReickisgetteidesteUle ent¬
fernt werden. Der Genehmigung bedarf es nicht, wenn es an die
Reichsgekeidestelle oder zu Saatzwecken (Saatgetreide, Saatgut)
geliefert werden soll.

Der Kommunalverband darf Brotgetreide oder Mehl an die
nach 8 14 Abs. 1 d bezeichnetenBetriebe nur mit Genehmigung
der Reichsgekeidestelle liefern . Er darf die Versütterung von
Hinterkorn nur gemäß den Festsetzungen der Reichsgetreidestelle
(8 14 Abs. 1 g) zulassen.

8 20.
Jeder Kommunalverband hat dafür zu sorgen, daß die von der

Reichsgekeidestelle festgesetzten Mengen innerhalb der bestinnmen
Fristen (8 14 Abs. 1 k) ihr zur Verfügung gestellt werden. Er kann
verlangen, daß sie größere Mengen und früher äbnimmt ; das Ver¬
langen muß ihr spätestens zwei Wochen vor dem beantragten Ad-
nahmetermine zugehen.

Auf die festgesetzten Mengen ist anzurechnen, was aus dem
Bezirke des Kommunalverbandes an die Reichsgetreidestelle ge¬
liefert worden ist. Saatgut , das in den Bezirk eines anderen Kom-
nrunalverbandes geliefert worden ist, wird angerechnet, wenn die
Reichsgetteidestelleder Lieferung zustimmt.

8 21. V;
Der Kommunalverband kann die festgesetzten Brotgetteide-

mengen (8 14 Abs. 1 k) auf eigene Rechnung erwerben und als Ver¬
käufer an die Reichsgetteidestelle nach deren Geschäftsbedingungen
liefern . , .> .

Macht er hiervon keinen Gebrauch, so bestellt die Reichsgekeide¬
stelle für seinen Bezirk auf seinen Vorschlag einen oder nrehrere Kviw
missionäre, durch die der Ankauf erfolgt . Der Kommunalverband kann
verlangen, daß er selbst oder die von ihm bezeichneten Personen als
Kommissionäre bestellt ' . :den.

8 22.
Liefert ein Kommunalverband die festgesetzten Mengen (8 14

Abs. 1 k) innerhalb der bestinrmten Frist nicht oder nicht vollständig
ab, so kann die Reichsgetreidestelledie feblende Menge in seinem
Bezirk unmittelbar erwerben. Für dies« Fall gilt 8 21 Abs. 2 nicht.

8 23.
Bei Beschaffung der Brotgetreidemengen (8 14 Ms . I e, f'

ist der im Kommunalverband ansässige Handel möglichst zu berück¬
sichtigen.

8 24.
Ergibt sich ist einem Kommunalverbande nach Mlieferuug der

festgesetzten Menge« (8 14 Abs. 1 k) ein Ueberschuß an BrotgeKeide
und Mehl über seinen Bedarfsanteil , so hat er den Ueberschuß
der Reichsgetteidest' ^ anzumelden und nach ihrer Aufforderung
zur Verfügung zu stellen. Die Vorschriften der 88 21, 22 finden
Anwendung.

§ 25.
Jeder Kommunalverband hat auf Erfordern der Reichsgekeide¬

stelle nach einem von dieser festgestellten Vordruck anzuzeigen, wie¬
viel BrotgeKeide und Mehl im letzten Monat in sein Eigentum über¬
gegangen und aus seinem Bezirke herausgegangen ist, sowie welche
außergewöhnlichenVeränderungen an den Vorräten seines Bezirkes
einaetteten find.



8 26.
Zeder £ u ..iiiuuulu ».vutw hat der Landeszenttalbehörde bis

zum 15. Juli 1915 zu erklären, ob er mit dem für ilm beschlagnahmten
Brotgetreide bis zur Höhe seines BedarsZanteils (8 14 Abs. 1 e)
selbst wirtschaften will . Die Landeszentralbehörde hat ihm die
Selbstwirtschast zu gestatten, wenn er nachweist, daß er zu ihrer
Durchfül )rung, Insbesonderezur geeigneten Finanzierung und zur
Lagerung der Vorräte in der Lage ist, und daß er den Vorschriften
des § 48 genügt. Tie Landeszentralbehördehat der Reichsgetteide-
stelle bis zum 1. August 1915'die Kömmuncilverbände mitzuteilen,
welche sie als Selbstwirtschafter anerkannt hat.

Die Reichsgetreidestellehat den selbstwirtschaftenden Kommu¬
nalverbänden auf Verlangen bei der Lagerung der Vorräte soweit
wie möglich behilflich zu sein; sie kann sie bei der Finanzierung in
geeigneten Fällen unterstützen.

Stellt sich nachträglichheraus, daß -ein Kommunalverband den
Verpflichtungen oer Selbstwirtschast nicht genügt, so kann ihm jie
Landeszentralbehörde das Recht der Selbstwirtschastentziehen. Sie
hat dies der Reichsgetteidestellemitzuteilen.

§ 27.
Jeder selbstwirtschaftendeKommunalverband hat dafür zu

sorgen, daß das zur Versorgung seiner Bevölkerung erforderliche
Brotgetteide und Mehl rechtzeitig zur Verfügung steht.

Brotgetreide , das ihm gehört oder für ihn beschlagnahmtist,
darf außer in den Fällen des § 19 Abs. 1 -vorübergehend auch zum
Zwecke des Ausmahlens oder der Trocknung aus seinem Bezirk ent-
ernt werden; bei beschlagnahmtem Brotgetreide bedarf es hierzu
>er Zustimmung des Kommunalverbandes (§ 2).

§ 28.
Den selbstwirtschaftenden Kommunalverbänden ist bei der

Festsetzung der abzuliefernden Brotgetreidemengen (§ 14 Abs. 1 f)
der Bedarfsanteil freizulassen.

In Fällen dringenden Bedürfnisses kann die Reichsgetteidestelle
die Lieferung von Brotgetteide vorübergehend auch aus dem Be¬
darfsanteile verlangen. Sie hat diese Mengen dem Kommunal-
derbande sobald wie möglich in Brotgetteide zurückzuliefern.

8 29.
Die Reichsgetteidestellehat einem selbstwirtschastenden Kom¬

munalverband auf Verlangen in Fällen dringenden Bedürfnisses:
3) vorübergehend Mehl zu liefern ; die entsprechenden Mengen

sind sobald wie möglich zurückzuliefern;
d) gegen Lieferung von Roggen Weizen oder umgekehrt

zu liefern;
c) durch Abnahme feuchten Brotgetteides oder Trocknung

gegen angemessenes Entgelt behilflich zu sein.
§ 30.

Kommunalverbände, die nicht selbst wirtschaften, haben ihren
Bedarf an Mehl rechtzeitig bei der Reichsgetteidestelleanzufordern.

§ 31.
Das Eigentum an den beschlagnahmtenVorräten kann auf

Antrag durch Anordnung der zuständigen Behörde der im Anttag
bezeichneten Person überttagen werden. Der Antrag wird von
dem Kommunalverbande , für den beschlagnahmt ist, in den Fällen
des § 21 Abs. 2, § 22 von der Reichsgetteidestellegestellt.

8 32.
Bei Unternehmern landwirtschaftlicher Bettiebe ist vor der

Enteignung festzustellen, welche Vorräte sie nach dem Mahstab des
§ 6 für die Zeit bis zum 15. August 1916 zur Ernährung und als
Saatgut nötig haben.

Bei Unternehmern landwirtschaftlicher Bettiebe ist ferner das
in ihrem Bettiebe gewachsene Saatgetteide festzustellen, wenn sie
sich in den letzten zwei Jahren mit dem Verkaufe von Saatgetteide
befaßt haben.

Diese Vorräte sind auszusondern und von der Enteignung aus¬
zunehmen; sie werden mit der Aussonderung von der Beschlag¬
nah»» stei.

8 33.
Die Anordnung , durch die enteignet wird , kann an den einzelnen

Besitzer oder an alle Besitzer des Bezirkes oder eines Teiles des
Bezirkes gerichtet werden; im elfteren Falle geht das Eigentum
über, sobald die Anordnung dem Besitzer zugeht, im letzteren Falle
mit Ablauf des Tages nach Ausgabe des amtlichen Blattes , in dem
die Anordnung amtlich veröffentlicht wird.

§ 34.
Der Erwerber hat für die überlassenen Vorräte einen ange¬

messenen Preis zu zahlen.
Bei Gegenständen, für die Höchstpreise festgesetzt sind, wird der

Ubernahmepreis unter Berücksichtigung des zur Zeit der Enteignung
geltenden Höchstpreises sowie der Güte und Verwertbarkeit der
Vorräte nach Anhörung von Sachverständigen von der höheren
Verwaltungsbehörde endgültig festgesetzt. Sie bestimmt darüber,

sie liegen, ihnen zuwelst. Die haben das ihnen xngewtesene Brot¬
getteide und das daraus ermahlene Mehl zu verwahren und pfleglich
zu behandeln.

Weigert sich eine Mühle , so kann die zuständige Behörde die
erforderlichen Arbeiten mrf deren Kosten mit den Mitteln des
Mühlenbettiebs durch eineir Dritten vornehmen lassen.

8 39.
Selbstwirtschaficnde Kommunalverbände dürfen Brotgetteide

bis zur Höhe ihres Bedarssanteils abzüglich des Saatguts aus¬
mahlen lassen; das jeweils zur Vcrsügung,des Kommunalverbandes
behende Mehl darf jedoch den Mehlbedarf von zwei Atonalen nicht
übersteigen.

Im übrigen dürfen Kommunalverbände nur init Zustimmung
der Reichsgetteidestelleausmahlen lassen.

8 40.
Die Reichsgetteidestelle kann Mahllöhne und Vergütungen

ür die Verwaltung und Behandlung festsetzen. Die Festsetzung
von Mahllöhnen ist auch für die Fälle zulässig, für die eine Mahl-
iflicht nicht besteht.

Soweit die Reichsgetteidestelle keine Mahllöhne oder Ver¬
gütungen festgesetzt hat, können die höheren Verwaltungsbe¬
hörden dies tun.

8 41.
Ein Kommunalverband darf Mehl ohne Genehmigung der

Reichsgetteidestellenur innerhalb seines Bezirkes abgeben. Die
Rücklieferung von Mehl an die Reichsgetteidestellenach 8 29 3 wird
hiervon nicht berührt.

8 42.
Wird Brotgetteide von einem Kommunalverband oder einem

Selbstversorger zum Ausmahlen zugewiesen, so ist die Kleie aus
Verlangen an den Kommunalverband »oder den Selbstversorger
zurückzugeben.

Die Reichsgetteidestelle hat die beim Ausmahlen ihres Getteides
entfallende Kleie der Bezugsvereinigung der deutschen Landwirte,
G . m. b. H . zur Verfügung zu stellen. Derselben Stelle haben die
Mühlen die Kleie zur Verfügung zu stellen, die in ihrem Eigentume
steht.

Die aus dem Brotgetteide der Heeresverwaltungen und der
Marineverwaltung entfallende Kleie ist der Bezugsvereinigung der
deutschen Landwirte , G . m. b. H . zm Verfügung zu stellen, soweit
ie nicht von diesen Verwaltungen sür den eigenen Bedarf bean-
prucht wird.

§ 43.
Die Bezugsvereinigung der deutschen Landwirte , G . m. b. H.

hat die Kleie nach den Weisungen der Reichssuttermittelstelle an
die Kommunälverbände und eine von der Reichsfuttermittelstelle
bestimmte Menge an die von dieser bestimmten gewerblichen Be¬
ttiebe abzugeben.

8 44.
Für die Abgabe der Kleie an die Kommunalverbände sind fol¬

gende Grundsätze maßgebend:
3 ) jeder Kommunalverband erhält soviel Kleie, als dem in

seinem Bezirke beschlagnahmten Brotgetreide bis zur Höhe
seines Bedarfsanteils entspricht;

b) von der verbleibenden Kleie wird die eine Hälfte nach dem
Verhältnis des Ergebnisses der Brotgetteideernte 1915,
die andere Hälfte nach dem Verhältnis des Viehstandes auf
die Kommunalverbände verteilt;

c) von der Kleie, die hiernach auf den einzelnen Kommunal-
verband entsällt, wird die Kleie abgezogen, die beim Aus¬
mahlen des im § 42 Abs. 1 bezeichneten Brotgetreides
entfällt.

Die näheren Bestimmungen erläßt die Reichsfuttermittelstclle.
8 45. -

Die Kommunalverbände haben die ihnen nach §§ 42, 44 zu¬
fallende Kleie in wirtschaftlich zweckmäßiger Weise abzugeben.

8 46.
Wer den Vorschriften des § 38 Abs. 1 zuwiderhaudelt oder wer

höhere als die festgesetzten Mahllöhne oder Vergütuirgen (8 40)
fordert oder sich gewähren läßt, wird mit Gefängnis bis zu sechs
Monaten oder mit Geldsttase bis zu fünfzehnhundert Mark bestraft.
Ebenso wird besttaft, wer der Vorschrift des § 42 Abs. 2 Satz 2
zuwiderhandelt.

V. Verbrauchsregelung.
8 47.

Die Kommunalverbände haben den Verbrauch der Vorräte in
ihrem Bezirke zu regeln, insbesondere die Verteilung von Meh
an Bäcker, Konditoren und Kleinhändler vorzunehmen. Dabei darf
insgesamt nicht mehr Mehl abgegeben werden als die von der Reichs¬
getreidestelle für den Zeitraum festgesetzte Menge.

Grieß, Graupen , Teigwaren sowie Kinder - und Krastmehle

Kitt an Stelle des Höchstpreises ein Preis , der unter Berücksichügung
der tatsächlich gemachten Aufwendungen und, soweit dies nicht
möglich ist, durch Schätzung zu ermitteln ist.

8 35.
Der Besitzer hat die Vorräte , die er freihändig übereignet hat

»der die bei ihm enteignet sind, zu verwahren und pfleglich zu be¬
handeln, bis der Erwerber sie in seinen Gewahrsam übernimmt.
Dem Besitzer ist hierfür eine angemessene Vergütung zu gewähren,
die von der höheren Verwaltungsbehörde endgültig festgesetzt wird.

8 36.
Ueber Streitigkeiten , die sich bei dem Enteignungsverfahren

und aus der Verwahrungspflicht (§ 35) ergeben, entscheidet end¬
gültig die höhere Verwaltungsbehörde.

Ueber Stteitigkeiten , die sich aus der Lieferung (8 14 Abs. 1 k,
ß§ 20 bis 22, 8 24) zwischen der Reichsgetteidestelle und einem
Kommunalverband ergeben, entscheidet endgültig ein Schiedsgericht.
Das Nähere hierüber bestimmt der Reichskanzler.

8 37. *
Wer das ihm als Saatgut belassene Brotgetteide (8 32 Abs. 1

oder das ihm belassene Saatgetteide (§32 Abs. 2) ohne Genehmigung
der zuständigen Behörde zu anderen Zwecken verwendet, oder wer
der Verpflichtung des 8 35, Vorräte zu verwahren und pfleglich zu
behandeln, zuwiderhandelt, wird mit Gefängnis bis zu einem Jahre
oder mit Geldsttase bis zu zehntausend Mark bestraft.

IV . Ausmahlen und Mehlverkehr.
8 38.

Die Mühlen haben das Brotgetteide zu mahlen, das die
Keichsgetreidestelle oder der Kommunalverband, in dessen Bezirk,

wer die baren Auslagen des Verfahrens zu ttagen hat. ^  nicht unter diese Verbrauchsregelung; die Reichsgetteidestelle
Bei Gegenständen, für die keine Höchstpreise festgesetzt sind, kann bestimmen, was als Grieß, Graupen , Teigwaren , Kinder - und

Krastmehl anzusehen ist.
8 48.

Die Kommunalverbände haben zu diesem Zwecke insbesondere
3 ) Händlern , Bäckern und Konditoren die Abgabe von Mehl

und Backwaren außerhalb des Bezirkes ihrer gewerblichen
Niederlassungvorbehaltlich der Vorschrift des 8 14 Abs. 1 d
zu verbieten ; soweit es besondere wirtschaftliche Verhält¬
nisse erfordern, darf der Kommunalverband Ausnahmen
von dem Verbote zulassen;

b) eine Mehlverteilungsstelle für ihren Bezirk einzurichten;
c) durch Ausgabe von Brotkarten oder Brotbüchern eine

Verbrauchsregelung einzuführen, die den Verbrauch des
einzelnen wirksam erfaßt;

ct) ausreichende Maßnahmen zur Kontrolle der Selbstversorger
(8 6 Abs. 1 3) zu treffen.

8 49.
Die Kommunalverbände könne» zu diesem Zwecke ferner ins¬

besondere
3 ) anordnen, daß nur Backwaren von bestimmter Zusammen¬

setzung, Größe und Gewicht bereitet werden dürfen , und
Preise hierfür sestsetzen;

b) das Mahlen des Brotgetteides auch in solchen Mühlen ge¬
statten, die das vom Bundesrat oder von der Reichsgetreide¬
stelle bestimmte Ausmahlverhältnis nicht erreichen, aber
wenigstens bis zu siebzig vom Hundert ausmahlen können;
in diesem Falle sind sie befugt, das Ausmahlverhältnis
entsprechend festzusetzen;

c) die Abgabe und die Entnahme von Mehl und Backwaren auf
bestimmte Abgabestellen und Zeiten sowie in anderer Weise
beschränken;

ck) nähere Bestimmungen mit Genehmigung der höheren Ver¬
waltungsbehörde darüber erlassen, wer als Selbstversorger
(8 6 Abs. 1 3) anzusehen ist.

8 50.
Die Landeszenkalbehörden oder die von ihnen bestimmten

höheren Verwaltungsbehörden können den Geschäftsbetrieb der
Kommunalverbände beaufsichtigen und die Art der Regelung (88 47
bis 49) vorschreiben.

Die Reichsgetreidestellekann sür die Versorgung bestimmter
Berufe oder bestimmter Gruppen von Personen besondere Rege¬
lungen vorschreiben und das Nähere bestimmen.

8 51.
Zur Durchführung dieser Maßnahmen (§8 47 bis 50) sollen in

den Kommunalverbänden besondere Ausschüsse gebildet werden.
8 52.

Die Kommunalverbände haben den Preis für das von ihnen
abgegebene Mehl so festzusetzen, daß ihre Kosten gedeckt werden.
Etwaige Ueberschüsse sind für die Volksernährung zu verwenden.

8 53.
Die Kommunalverbände können in ihrem Bezirke Lagerräume

für die Lagerung der Vorräte in Anspruch nehmen. Die Vergütung
etzt die höhere Verwaltungsbehörde endgültig fest.

8 54.
Die Kommunalverbände können den Gemeinden die Regelung

des Verbrauchs für den Bezirk der Gemeinde überttagen . Soweit
den Gemeinden die Regelung des Verbrauchs übertragen wird,
gelten die 88 47 bis 53 für die Gemeinden entsprechend.

Gemeinden, die nach der letzten Volkszählung mehr als zehn¬
tausend Einwohner hatten, können die Uebertragung verlangen.

8 55.
Die Landeszentralbehörden können Bestimmungen über das

Verfahren beim Erlasse der Anordnungen tteffen . Diese Be¬
stimmungen können von den Landesgesetzen abweichen.

8 56.
Ueber Stteitigkeiten , die bei der Verbrauchsregelung (88 47

bis 54) entstehen, entscheidet die höhere Verwaltungsbehörde
endgültig.

8 57. ^
Wer den Anordnungen zuwiderhandelt , die ein Kommunal¬

verband oder eine Gemeinde, der die Regelung ihres Verbrauchs
überttagen ist, zur Durchführung dieser Maßnahmen erlassen hat,
wird mit Gefängnis bis zu sechs Monaten oder mit Geldstrafe bis
zu fünfzehnhundert Mark besttaft.

VI . Ausführungsvorschrifte ».
8 58.

Erweist sich der Inhaber oder Bettiebsleiter eines Geschäfts
in der Befolgung der Pflichten unzuverlässig, die ihm durch diese
Verordnung oder die dazu erlassenen Aussührungsbesümmungeu
auferlegt sind, so kann die zuständige Behörde das Geschäft schließen.

Sie kann einem landwirtschaftlichen Unternehmer , der sich in
der Verwendung seiner Bestände (88 6, 32) unzuverlässig erweist,
das Recht der Selbstversorgung entziehen und seine Bestände ab¬
weichend von der Vorschrift des 8 32 dem Kommunalverband
übereignen.

Gegen die Verfügung ist Beschwerde zulässig. Ueber die Be¬
schwerde entscheidet die höhere Verwaltungsbehörde endgültig.
Die Beschwerde bewirkt keinen Aufschub.

8 59.
Die Landeszenttalbchörden erlassen die erforderlichen Aus-

sührungsbestimmungen.
Sie können besondere Vermittlungsstellen errichten, denen die

Unterverteilung und die Bedarfsregelung in ihrem Bezirk obliegt.
8 60.

Wer den von den Landeszenttalbchörden erlassenen Aussüh-
rungsbestimmungen zuwiderhandelt, wird mit Gefängnis bis zu
sechs Monaten oder mit Geldsttase bis zu fünfzehnhundert Mark
besttaft.

8 61.
Die Landeszenttalbehörden bestimmen, wer als Kommunal¬

verband, als Gemeinde, als Gemeindevorstand, als zuständige
Behörde und als höhere Verwaltungsbehörde im Sinne dieser Ver¬
ordnung anzusehen ist.

Sollen Kommunalverbände , die verschiedenen Bundesstaaten
angehören, als ein Kommunalverband im Sinne dieser Vorschrift
bestimmt werden, so ist die Zustimmung des Reichskanzlers er¬
forderlich.

VII . Uebergangs - und Schlußvorschriften.
8 62.

Die Verordnung über die Regelung des Verkehrs mit Brot¬
getteide und Mehl vom 25. Januar 1915 (Reichs-Gesetzbl. S . 35)
sowie die Aenderung dieser Verordnung vom 6. Februar 1915
(Reichs-Gesetzbl. S . 65) tteten mit dem 15. August 1915 außer Kraft
mit den Maßgaben der 88 63 bis 67. Der Reichskanzler kann be¬
stimmen, daß und an welchem Tage einzelne Vorschriften früher
außer Kraft tteten.

8 63.
Die Bestimmungen, die von Kommunalverbänden oder Ge¬

meinden auf Grund der Verordnung vom 25. Januar 1915 über die
Verbrauchsregelung gettoffen sind, bleiben in Kraft . Soweit sie
mit den Vorschriften dieser Verordnung nicht in Einklang stehen,
sind sie bis zum 16. August 1915 zu ändern oder zu ergänzen. Zu¬
widerhandlungen gegen die bisherigen Bestimmungen, soweit oiese
in Kraft bleiben, werden nach 8 57 dieser Verordnung besttaft.

8 64.
Wer mit dem Beginne des 16. August 1915 Vorräte früherer

Ernten an Roggen, Weizen, Spelz (Dinkel , Fesen) sowie Eurer und
Einkorn, allein oder mit anderem Getteide außer Hafer gemischt,
ferner an Roggen- und Weizenmehl (auch Dunst), allein oder mit
ärmerem Mehle gemischt, in Gewahrsam hat, ist verpflichtet , sie
dem Kommunalverbande des Lagerungsorts bis zum 20. August
1915, gettennt nach Arten und Eigentümern , anzvzeigen. Vorräte,
die sich zu dieser Zeit auf dem Transporte befinden, sind von dein
Empfänger unverzüglich nach dem Empfange dem Kommunal-
verband anzuzeigen.

Der Kommunalverband hat der Reichsgetteidestelle nach einem
von dieser festgesetzten Vordruck bis zum 31. August Anzeige zu
erstatten.

8 65.
Die Anzeigepflicht (§ 64) erstteckt sich nicht auf
3) Vorräte , die im Eigentume des Reichs, eines Bundesstaat?

oder tLllaL-Lotüriuaens . insbesondere im Eiaentum eines



Fortsetzung bet 4. Seilt 8. feflttßO .
>ehmen; er ist berechtigt und auf Verlangen der zststandigen Be-
örde verpflichtet, auszudreschen. Die Landeszentralbehörden oder
ie von ihnen bestimmten Behörden können über Zeit und Art des
vsdreschens Bestimmungen erlassen.

8 4-
Nimmt der Besitzer eine zur Erhaltung der Vorräte erforderliche

rdlung binnen einer ihm von der zuständigen Behörde gesetzten
"t nicht vor, so kann die Behörde die erforderlichen Arbeiten auf

Kosten durch einen Dritten vornchnren lassen. Der Verpslich-
hat die Vornahme auf seinem Grund und Boden sowie in

Wirtschastsräumen und mit den Mitteln seines Betriebs zu
m.
s gleiche gilt, wenn der Besitzer den Hafer nicht binnen
M von der zuständigen Behörde gesetzten Frist ausdrischt.

§ 5.
eckt sich ein landwirtschaftlicherBetrieb über dre Grenzen
nmnnalverbandeshinaus, so darf der beschlagnahnrte
rhalb dieses Betriebs von einem Kommunalverband in

gebracht werden. Mit der Ankunft des Hafers in dem
anderen Kommunalverbandes tritt dieser hinsichtlich

e aus der Beschlagnahnre an die Stelle des bisherigen
ralverbaudes.
Besitzer hat die Ortsänderung binnen drei Tagen unter

-rer Getreidearteu und ihrer Mengen beiden Kommunal-
n anzuzeigen.

8 6- .
ckässig sind Veräußerungen an die Heeresverwaltungen, die
.'Verwaltung, die Zentralstelle zur Beschaffung der Heeres-
egung und an den Kommrmalverband, für den der Hafer
-gnahmt ist, sowie alle Verärgerungen und Verfügungen, die
irstimmung der Zentralstelle erfolgen,
rotz der Beschlagnahme dürfen aus ihren Vorräten:

Halter von Einhufern Hafer verfüttern, und zwar sowohl an
ihre EinJufer als an ihr übriges Vieh,
Halter von Zuchtbullen an diese mit Genehmigung der zu¬
ständigen Behörde Hafer verfüttern.

Der Buirdesrat bestimmt, welche Mengen die Tierhalter
durchschnittlich für den Tag verfüttern dürfen. Bis zum
Erlasse dieser Bestimmung darf nur nach Maßgabe des § 4
Abs. 3 3 der Verordnung vom

13. Februar 1915(Reichs-31. März
Gesetzbl. S . 81 und S . 200) Hafer verfüttert werden;

b) Unternehmer landwirtschaftlicher Betriebe das zur Früh¬
jahrsbestellung erforderliche Saatgut zur Saat verwenden,
und zivar anderthalb Doppelzentner auf das Hektar. Die
Landeszentralbehörden sind ermächtigt, die Saatgutmenge
im Falle dringenden wirtschaftlichen Bedürfnisses für ein¬
zelne Betriebe oder ganze Bezirke bis auf zwei Doppel¬
zentner, bei ausgesprochener Gebirgslage bis auf zweiein¬
halb Doppelzentner für das Hektar zu erhöhen;

c) Unternehmer landwirtschaftlicher Betriebe mit Genehmigung
der zuständigen Behörde unmittelbar oder durch Vermitte¬
lung des Handels an landwirtschaftliche Betriebe selbst¬
gezogenen Saathaser für Saatzwecke liefern. Die be-
stimmungsnräßige Verwendung ist zu überwachen;

d) Unternehmer landwirtschaftlicherBetriebe Mischfrucht als
Grünfutter verwenden oder aus der geernteten Mischsrucht
die Hülsenfrüchte aussondern;

e) Unternehnrcr landwirtschaftlicher Betriebe mit Genehmi¬
gung der zuständigen Behörde Nahrungsmittel zum Verzehr
im eigenen Bettiebe Herstellen oder Herstellen lassen.

8 7. s ;
Die Beschlagnahme endet mit dem freihändigen Eigentums-

rtverbe durch eine der im § 6 Abs. 1 genannten Stellen, nüt der
mteignung oder einer nach8 6 zugelasscnen Verwendung oder Ver¬
zierung, endlich für die nackt§ 6 Abs. 2 d ausgesonderten Hülsen-

.üchte nüt der Aussonderung.
8 8 . \ , j

Hefter Streitigkeiten, die sich aus der Anwendung der 881 bis 7
ergeben, entscheidet die höhere Verwaltungsbehörde endgültig.

8 9.
Mit Gefängnis bis zu einem Jahre oder nüt Geldstrafe bis zu

zehntausend Mark wird bestraft:
1. wer unbefugt beschlagnahmte Vorräte beiseite schasst, ins¬

besondere aus dem Bezirke des Kommunalverbandes, für
den sie beschlagnahmtsind, entfernt, sie beschädigt, zerstört,
verarbeitet oder verbraucht; /

2. wer unbefugt beschlagnahmte Vorräte verkauft, kauft oder
ein anderes Veräußerungs- oder Erwerbsgeschäst über sie
abschließt; ,

3. wer die zur Erhaltung der Vorräte erforderlichen Handlungen
pflichtwidrig unterläßt; /

4. wer als Saathaser erworbenen Hafer ohne Genehmigung
der zuständigen Behörde zu andern Zwecken verwendet;

5. wer eine ihm nach8 5 obliegende Anzeige nicht in der ge¬
setzten Frist erstattet oder wissentlich unvollständige oder
unrichtige Angaben macht. t

II. Enteignung.
8 10.

Erfolgt die Uebereignung des beschlagnahmten Hafers nicht
freiwillig(§6 Ms. 1), so kann das Eigentum daran durch Anordnung
der zuständigen Behörde auf den Kommunalverband übertragen
werden, in dessen Bezirker sich befindet. Beantragt dieser die Ueber¬
eignung an eine andere Person, so ist das Eigentum auf letztere zu
übertragen; sie ist in der Anordnung zu bezeichnen. '

Bei der Enteignung sind dem Besitzer zu belassen:
3) für jeden Einhufer und für jeden Zuchtbullen(§ 6 Abs. 2 a)

eine vom Bundesrate zu bestimmende Menge; dabei sind
die Mengen anzurechnen, die seit der Beschlagnahme ver¬
füttert worden sind (§ 6 Abs. 2 a);

b) das zur Frühjahrsbestellung erforderliche Saatgut nach dem
Maß stab von 8 6 Abs. 2 b;

c) der in seinenr Betriebe gewachsene Saathafer, wenn sich
der Besitzer in den letzten zwei Jahren mit dem Verkaufe
von Saathaser befaßt hat. Die besümmungsmäßige Ver¬
wendung ist zu überwachen.

Der Gemeindevorstnnd ist verpflichtet, dafür zu sorgen, daß das
aatgut aufbewahrt und zur Frühjahrsbestellung witllich ver¬
endet wird.

7- 8 11.
Die Anordnung, durch oie enteignet wird, kann an den einzelnen

.. jitzer oder an alle Besitzer des Bezirkes oder eines Teiles des
Bezirkes gerichtet weiden; im ersteren Falle geht das Eigentum über,

die Anordnung dem Besitzer zügelst, im letzteren Falle mit

ÄbÜruf de?Tage? n<vch Ausgabe des amtlichen Blattes, in dem Ke
Anordnung amtlich veröffentlicht wird.

8 12.
.Der Uebernochmepreis wiro unter Berücksichtigung des Höchst¬

preises für Hafer sowie der Güte und Verwertbarkeit der Vorräte
nach Anhörung Bon Sachverständigen von der höheren Verwal¬
tungsbehörde endgültig festgesetzt. Sie bestimmt darüber, wer die
baren Auslagen des Verfahrens zu tragen hat.

Weist der Besitzer nach, daß er zulässigerweise Vorräte zu einem
höheren Proäse als dem Höchstpreis ertvorben hat, so ist statt des
Höchstpreise der Einstandspreis zu berücksichtigen.

8 13-
Der; Besitzer hat die Vorräte, die er freihändig übereignet hat

oder die ,'bei ihm enteignet sind, zu verwahren und pfleglich zu be¬
handeln,, bis der Erwerber sie in seinen Gewahrsam übernimmt.
Dem B r sitzer ist hierfür eine angemessene Vergütung zu gewähren,
die von. der höheren Verwaltungsbehörde errdgültig festgesetzt wird.

8 14-
lieber Streitigkeiten, die sich bei denr Enteignunasverfabren und

aws der Verwahrungspflicht(8 13) ergeben, entscheidet endgültig
die höhere Verwaltungsbehörde.

8 15.
Wer den ihm als Saatgut zur Frühjahrsbestellung belassenen

Hi lfcr (§ 10 Abs. 2 b) oder den ihm belassenen Saathafer (§ 10 Abs.
2 c) ohne Genehmigung der zuständigen Behörde zu anderen Zwecken
verwendet, oder wer der Verpflichtung des 8 13, Vorräte zu ver¬
wehren und pfleglich zu behandeln, zuwiderhandelt, wird mit Ge-
sämgnis bis zu einem Jahre oder mit Geldstrafe bis zu zehntausend
Mark bestraft.

111. Bcrbrauchöregelung.
8 16.

Die Kommunalverbände haben innerhalb ihrer Bezirke mit den
ihnen gehörigen, ihnen übereigneten(8 10) oder überwiesenen(8 17)
Vorräten den erforderlichen Ausgleich zwischen deir Haltern von
Einhufern oder Zuchtbullen und Unternehmern landwirtschaftlicher
Betriebe herbeizusühren, derart, daß diese Personen die nach8 10
zu berechnenden Mindestmengenfür Fütterung uird Aussaat
erhalten.

Jedoch dürfen die Kommunalverbände von den zu diesem
Ausgleich bestimmten Mengen in besonderen Fällen uirter ent¬
sprechender Kürzung der auf die Einhufer entfallenden Mengen
auch an Besitzer voir andern Spann- und Zuchttieren Hafer abgeben.

8 17.
Die Konnnunalverbände haben, soweit die in ihren Bezirken

vorhandenen Vorräte für den in: 8 16 vorgesehenen Ausgleich nicht
erforderlich sind(U e b e r s ch uß v e r b ä n d e), auf Erfordern der
Reichsfuttermittelstclle den Ueberschuß der Zentralstelle zur Beschaf¬
fung der Heeresverpslegung zur Verfügung zu stellen.

Diese deckt hieraus bett ihr mitgeteilten Bedarf:
1. der Heeresverwaltungen und der Marineverwaltrmg;
2. derjenigen Kommnnalverbände, in deren Bezirk sich nicht

! die nötigest Mindestmengen an Hafer und Saatgut befinden
f (Z u s ch uß v e r b ä n d e);
; 3. der Nährmittelsabriken, die Hafer verarbeiten.
' Die Reichssrrttermittelstelle kann mit Zustimmung ihres Beirats

Futterzulagen für Bergwerks- und Gestütspserde sowie für Deck¬
hengste gewähren.

Ausnahmsweise kann sie auf Anordnung des Reichskanzlers
oder mit Zustimmung des Beirats im Falle eines dringenden
Bedürfnisses: ,

a) Futterzulagen auch für andere Pferde bewilligen;
b) wissenschaftlichen Anstalten und sonstigen Unternehmungen,

die für ihre Zwecke Hafer nicht entbehren können, geringe
Mengen überweisen.

Endlich kann sie Hafer, der zur Versütterung an Pferde nicht
mehr geeignet ist, zu anderweiter Verwendung abgeben.

8 18.
Der Bedarf der Heeresverwaltungen und der Marinerer-

Wallung wird entsprechend den von diesen Verwaltungen eingehen¬
den Anmeldungen durch die Reichssutternrittelstelle bei den Kom¬
munalverbänden angefordert.

Nötigenfalls ist die Reichssuttermittelstelle befugt, von Uebcr-
schrrßverbänden mehr als deren Ueberschuß über den Eigenbedarf
sowie auch von Zuschußverbänden Hafer anzufordern, soweit sich
Hafervorräte im Bezirke dieser Verbände befinden, die der Ent¬
eignung unterliegen. Die gelieferten Mengen werden spater auf
Antrag dem liefernden Verbände bis zur Höhe seines Mindest¬
bedarfs zurückerstattet.

Die Verbände haben auf Verlangen der Reichsfutternrittel-
stelle dafür zu sorgen, daß der in ihrem Bezirke vorhairdene Hafer
ausgedroschen wird (8 3).

8 19-
Den Nährmittelfabriken wird von der Reichsfuttermittelstelle

auf Antrag der nachgewiesene Jahresverbrauch an Hafer im Durch¬
schnitt der letzten beiden Geschäftsjahre vor Ausbruch des Krieges
oder ein Bruchteil davon zugeteilt. Die Zuteilung kann nur nach
Maßgabe der jeweils verfügbaren Bestände und nicht vor dem
1. November 1915 beansprucht werden.

8 20.
Für die nach den 88 16 bis 19 gelieferten Mengen ist der Ein¬

standspreis zu vergüten. ?lls Einstandspreis gilt der dem Besitzer
gezahlte Preis (vgl. 8 12) zuzüglich einer Entschädigung für Ver¬
mittelung, Sackleihgebührund sonstige Unkosten, die jedoch6 Mark
für;  die Tonnet zuzüglich der durch Zusammenstellung kleinerer
Lieferungen zu Sammelladungen nachweislich entstandenen Vor¬
frachtkosten in keinem Falle überschreiten darf. Alle übrigen Fracht¬
kosten trägt der Empfänger.

8 21.
Jeder Kommrmalverband hat bis zu einem vom Reichskanzler

zu bestimmenden Zeitpunkt der Landeszentralbehörde eine Nach¬
weisung einzureichen über:

3 ) die Hafervorräte , die an : Tage der Norratsermittelung vom
Herbst 1915 in seinem Bezirke vorhanden waren;

b) die Hafermenge, die in seinenr Bezirke zu Saatzwecken in
Anspruch genonrmen wird; »

c) die Zahl der Einhufer und Zuchtbullen seines Bezirkes;
d) die Hafervorräte, die in seinem Bezirke sür die Abgabe an

die Zentralstelle(8 17) übrig bleiben.
Die Landeszentralbehörden haben binnen zloei Wochen nach

dem gemäß Abs. 1 vom Reichskanzler festgesetzten Zeitpunkt der
Zentralstelle eine entsprechende Uedersicht, getrennt nach Kom¬
munalverbänden. eituujenben.

Hebet Streitigkeiten, die bei der DerbravchSregelung(§ Iss
entstehen, entscheidet die höhere Verwaltungsbehörde endMltig.

IV. Ausländischer Hafer.
8 23. ,

Die Vorschriften dieser Verordnung beziehen sichß.nht auf
Hafer, der nach denr 16. Februar 1915 aus dem Ausland eingeführt
lvorden ist.

Als Ausland im Sinne dieser Bestimmung gilt nicht das besetzte
Gebiet. Hafer, der aus dem besetzten Oiebiet eingesührt wird, darf
nur an die Heeresverwaltungen, die Marineverwaltungund die
Zentralstelle zur Beschaffung der Heeresverpslegunggeliefert
werden.

V. Ausführungsbestimmungen.
8 24.

Die Landeszentralbehörden erlassen die erforderlichen Aus-
führungsbestimmimgen. Sie bestimmen, wer als Gemeindevorstand,
als Kommunalverband, als zuständige Behörde und als höhere Ver¬
waltungsbehörde im Sinne dieser Verordnung anzusehen ist.

8 25.
Wer den von den Landeszentralbehörden erlassenen Aus-

sührungsbestimmungen zuwiderhandelt, wird mit Gefängnis bis
zu sechs Monaten oder mit Geldsttase bis zu fünfzehnhundert Mark
bestraft.

VI. Schlußbestimmungen.
8 26.

Diese Verordmrng tritt an die Stelle der Verordnungen vom
13. Februar 1915 (Reichs-Gesetzbl. S . 81), vom 24. März 1915
(Reichs-Gesetzbl. S . 182) und vom 31. März 1915(Reichs-Gesetzbl.
S . 200.)

Der Reichskanzler bestimmt den Zeitpunkt des Inkrafttretens
und des Außerkrafttretens der Verordnung.

8 27.
Vorräte von Hafer und Mengkorn aus Hafer und Gerste, die

bei Inkrafttreten dieser Verordnung auf Grund der Verordnung
vom 13. Februar 1915(Reichs-Gesetzbl. S . 81) noch für das Reich
beschlagnahmt sind, sind mit dem Inkrafttreten dieser Verordnung
sür den Komnuinalverband beschlagnahmt, in dessen Bezirk sie
sich befinden.

Berlin,  den 28. Juni 1915.
Ter Stellvertreter des Reichskanzlers:

Delbrück.

MfliüiMuirc über ben Mehr mit
MWIemiltel».
Vom 28. Juni 1915.

Der Bundesrat hat auf Grund des 8 3 des Gesetzes über die
Ermächtigung des Bundesrats zrl wirtschaftlichen Maßnahmen usw.
vom4. August 1914(Reichs-Gesetzbl. S . 327) folgende Verordnung
erlassen:

8 1.
Den Vorschriften dieser Verordnung unterliegen folgende

Futtermittel und Hilssstosse sowie die daraus hergestellten Misch¬
futter:

A. Körnersuttcr;
Mais,
Johannisbrot (auch geschroten),
Ackerbohnen,
Sojabohnen,
Lupinen,
Wicken,
Gemenge von Hülsenfrüchten(ohne Getreide).

8. Abfälle der Müllerei.
Erdnußschalen und -kleie,
Haferspelzen(Haserhülsen),
Hirseschalen,
Reiskleie und -spelzen,
Haferkleie,
Reisfuttermehl,
Haferfuttermehl,
Erbsenschalen und -kleie,
Graupenfutter,
Gerstenkleie,
Maisabsälle (Homco, Homini, Maizena usw.). >
C. Abfälle der Stärkesabrikation und der GiittMgSgewerbe
Kartosfelpülpe, getrocknet,
Getreidetreber, getrocknet,
Roggenschlempe, getrocknet,
Biertreber, gettocknet,
Malzkeime, gettocknet,
Maisschlempe, gettocknet,
Hefe, getrocknet(als Viehfvtter).

I) . Oelluchen.
Ravisonkuchen,
Hederichkuchen,
Rübsenkuchen.
Leindotterkuchen,
Rapskuchen,
Hanfkuchen,
Nigerkuchen,
Sonnenblumenkuchen,
Mohnkuchen,
Palmkernkuchen,
Sesamkuchen,
Sesamstichen, in Deutschland geschlagen,
Sojabohnenkuchen,
Leinkuchen,
Kokoskuchen,
Maiskuchen,
Maiskeimstichen,
Baumwollsaatkuchen,
Erdnußkuchen,
Mehle aus Oelkuchen.

E. Oelmehle (durch Extraktion gewonnen) .
Palmkernmehl und -schröt,
Raps- und Rübsenmehl,
Leinmehl und -schrot,
Kokosmehl und -schrot,
Sojamehl und -schrot.



>———T. RInWe fröfutüe md Walke.
Nerkörpermehl, Kadadcriuehl,
Heringsmehl,
Walfischmehl,
Fischfuttermehl, Dorschmehl, fettreich,
Fischfuttermehl, Dorschmehl, fettarm,
Fleischkuchen,
Fleischkuchen, gemahlen,
Blutmehl,
Fettgrieben,
Fleischfuttermehl.
^ r 6 . Hilfsstoffe.Torfstreu,
Torfmull,
Futterkalk, kohlensaurer und phosphorsaurer, fertig präpariert.

8 2.
Gegenstände der im § 1 genannten Art dürfen nur durch die

Bezugsvereinigung der deutschen Landwirte, G. in. b. H. in Berlin
abgesctzt werden.

Dies gilt nicht:
1. sürGeaenstände, die vom Inkrafttreten dieser Verordnung

ab in der Hand desselben Eigentümers einen Doppelzentner
von jeder Art nicht übersteigen;

2. für Gegenstände, die Kommunalverbände oder die vom
Reichskanzler besümmten Stellen (§ 10), von der Bezugs¬
vereinigung zum Zwecke des Absatzes erhalten haben:

3. für Gegenstände, die Händler von den Kommunalverbänden
oder von den vonr Reichskanzler bestimmten Stellen (8 11)
zum Zwecke des Absatzes erhalten haben.

Etwa bestehende noch unerfüllte Lieferungsverträge begründen
eine Ausnahme von dieser Vorschrift nicht.

8 3-
Wer Gegenstände der im § 1 genannten Art bei Beginn eines

Kalendervierteljahrs in Gewahrsam hat, hat die bei Beginn eines
jeden Kalendervierteljahrsvorhandenen Mengen gettennt nach
Arten und Eigentümern unter Nennung der letzteren der Bezugsver¬
einigung der deutschen Landwirte anzi'zeigcn. Wer solche Gegen¬
stände im Bettiebe seines Gewerbes herstellt, hat anzuzeigen, welche
Mengen er in dem laufenden Kalendervierteljahre voraussichtlich
Herstellen wird. Die Anzeigen sind jeweils bis zum 5. Tage jedes
Kalendervierteljahrs, erstmalig zum 5. Juli 1915, zu e,statten.

Die Anzeigepflicht gilt nicht für die Fälle des § 2 Abs. 2 sowie
für Mengen, die der Anzeigepflichtige selbst verbraucht.

Die Bezugsvereinigung kann von den Fabrik u jederzeit auch
Die Anzeige der vorhandenen Rohmaterialien verlangen.

8 4.
Die Eigenttimer von Gegenständen der im § 1 genannten Art

haben sie der Bezugsvereinigung auf Verlangen iärslich zu über¬
lassen und auf deren Abruf zu verladen. Aus Verlangen der Bezugs¬
vereinigung haben sie ihr Proben gegen Erstattung der Portokosten
einzusenden.

Ties gilt nicht sür die im § 2 Ms. 2 genannten Mengen sowie
für Mengen, die zum Verbrauch im eigenen Bettiebe des Eigen¬
tümers erforderlich sind.

Etwa bestehende noch unerfüllte Lieserungsverttüge begründen
nne Ausnahme von dieser Vorschrift nicht.

8 5.
Die Bezugsvereinigung hat auf Anttag des Eigentümers binnen

4 Wochen nach Eingang des Anttags zu erklären, welche bestimmt
zu bezeichnende Mengen sie übernehmen will. Für diejenigen
Mengen, welche die Bezugsvereinigung hiernach nickt übernehmen
will, erlischt, die Absatzpflicht nach § 2. Das gleiche gilt, soweit
die Bezugsvcreinigung eine Erklärung binnen der Frist nicht abgibt.

Alle Mengen, Sie hiernach dem Absatz durch die Bezugsver¬
einigung Vorbehalten sind, müssen von ihr abgenommen werden.
Der Eigentümer hat der Bezugsvereinigunganzuzeigen, von
welchem Zeitpunkt ab er zur Lieferung bereit ist. Erfolgt die Ab-
nähme nicht binnen 4 Wochen nach diesem Zeitpunkt, so ist der
Kaufpreis vorn Ablauf der Frist ab mit 1. v. H. über derr jeweiligen
Reichsbankdiskont zu verzinsen. Mit dem Zeitpunkt, an dem die
Verzinsung beginnt, geht die Gefahr des zufälligen Verderbens
oder der zufälligen Wertverminderung auf die Bezugsvereinigung
über. Der Eigentümer hat die Mengen bis zur Abnahme auszu
bewahren, pfleglich zu behandeln und in handelsüblicher Weise zu
versichern. Er erhält dafür eine Vergütung, die von dem Bundesrate
festgesetzt wird. Der Ggentümer hat nach näherer Anweisung des
Reichskanzlers Feststellungen darüber zu treffen, in welchem Zu¬
stand sich die Gegenstände im Zeitpunkt des Gefahrüberganges
befinden; im Streitfall hat er den Zustand nachzuweisen.

8 6.
Die Bezugsvereinigung hat dem Verkäufer, sür die von ihr

abgenommenen Mengen einen angemessenen Uebernal mepreis
zu zahlen. Dieser Preis darf die vom Bundesrate bestimmten
Grenzen nicht übersteigen.

Ist der Verkäufer mit dem von der Bezugs-Vereinigung gebote¬
nen Preise nicht einverstanden, so setzt die zuständige höhere Ver¬
waltungsbehörde den Preis endgültig fest. Sie bestimmt darüber,
wer die baren Auslagen des Verfahrens zu trägen hat. BetÄer Fest¬
setzung ist der Preis zu berücksichtigen, der zur Zeit des Gesahrüber-
ganges (8 5 Abs. 2) angemessen war. Der Verpflichtete hat ohne
Rücksicht aus die endgültige Festsetzung des Uebernal mcpreiscs zu
liefern, die Bezügsvereinigung vorläusig den von ihr sür angemessen
erachteten Preis zu zahlen.

Erfolgt die Ueberlassung nicht freiwillig, so wird das Eigentum
aus Anttag der Bezügsvereinigung durch Anordnung der zuständigen
Behörde auf sie oder die von ihr in dein Antrag bezeichnete Person
überttagen. Die Anordnung ist an den Eigentümer zu richten.
Das Eigentum geht über, sobald die Anordnung dem Eigentümer
zugeht.

8 7-
Die Zahlung erfolgt spätestens 14 Tage nach Mnahme. Für

streitige Restbeträge beginnt diese Fitst mit dem Tage, an dem die
Entscheidung der höheren Verwaltungsbehörde der Bezugsvereini-
gung zugeht.

8 8.
Beim Verkaufe der im § 1 genannten Gegenstände an den

Verbraucher ist ein Ausschlag bis zu 7 vom Hundert von den nach
ß 6 zu zahlenden Preisen zuzüglich der Transportkosten und anderer
barer Auslagen-zulässig. Von dem Ausschlag entfallen auf die
Bezugsvereinigung 4/7, auf den Weiterverkäufer 3/7.

8 9.
Die Bezugsvereinigung darf von dem Umsatz2 vom L-äsend

rls Vermittelungsvergütung zurückbehalten.
Der Reingewinn ist zur Beschaffung von Futtermitteln aus der.U

Ausland zu verwenden. Ueber den etwa verbleibenden Rest verjügt
»er Reichskanzler.

f ffr
Die Bezugsvereknigung darf die Gegenstände der km§ 1 ge¬

nannten Art nur an Kommunalverbände oder an die vom Reichs¬
kanzler bestimmten Stellen nach den Weisungen der Reichsfutter¬
mittelstelle abgeben. § 11.

Die Kommunalverbände oder die vom Reichskanzler bestimmten
Stellen haben ihren Abnehmern sür Weiterverkäufe besttmmte
Bedingungen und Preise vorzuschreiben.

8 12.
Die Vorschriften dieser Verordnung gelten nicht sür die Heeres¬

verwaltungen, die Marineverwaltung und die Zentral-Einkauss-
Gesellschaftm. b. H.

Die Vorschriften dieser Verordnung beziehen sich nicht auf
Gegenstände der im § 1 bezeichneten Art, die selbst oder deren Roh¬
stoffe nach dem 31. März 1915 aus dem Ausland eingefübrt worden
sind. § 13.

Die Landeszentralbehörden erlassen die Bestimmungen zur
Ausführung dieser Verordnung. Sie bestimmen, wer als höhere
Verwaltungsbehörde und als Kommunalverband im Sinne dieser
Verordnung anzusehen ist.

8 14.
Mit Gefängnis bis zu sechs Monaten oder mit Geldstrafe bis zu

sünfzehntausend Mark wird bestraft:
1. wer dem§2 zuwider Gegenstände der im § 1 genannten Art

in anderer Weise als durch die Bezugsvereinigung der
deutschen Landwirte absetzt;

2. wer die ihm nach§ 3 obliegenden Anzeigen nicht in der ge¬
setzten Frist erstattet oder wer wissentlich unvollständige
.oder unrichttge Angaben macht;

3. wer der Verpflichtung zur Aufbewahrung und pfleglichen
Behandlung (§  5 Abs. 2) zuwiderhandelt;

4. wer den ihm auf Grund des § 11 auferlegten Verpflichtungen
nicht nachkommt;

5. wer den nach § 13 erlassenen Aussührungsbestimmungen
zuwiderhandelt. § 15.

Der Reichskanzler kann von den Vorschriften dieser Verordnung
Ausnahmen gestatten. Er ist auch ermächtigt, die Vorschriften
dieser Verordnung auf andere als die im 81 genannten Gegenstände
auszudehnen. v § 16.

Diese Verordnung tritt anr 1. Juli 1915 in Kraft. Der Reichs¬
kanzler bestimmt den Zeitpunkt des Außerkrafttretens.

Berlin,  den 28. Juni 1915.
Ter Stellvertreter des Reichskanzlers:

Delbrück.

MütiMdm»litt MOllige Futtermittel.
Vom 28. Juni 1915.

Der Bundesrat hat auf Grund des § 3 des Gesetzes über die
Ermächtigung des Bundesrats zu wirtschaftlichen Maßnahmen usw.
vom4. August 1914(Reichs-Gesetzbl. S . 327) folgende Verordnung
erlassen: § 1.

Den Vorschriften dieser Verordnung unterliegen nachstehend
aufgesührte Gegenstände(zuckerhaltige Futtermittel):

Melasse,
Rohzucker zu Futterzwecken,
Melassefutter,
Zuckerrüben, frisch oder getrocknet, ganz oder zerschnitten, aus¬

gelaugt oder unausgelaugt.
Etwa bestehende, noch unerfüllte Lieserungsverttäge begründen

keine Ausnahme von den Vorschriften dieser Verordnung.
8 2.

Zuckerhaltige Futtermittel dürfen nur durch die Bezugsver¬
einigung der deutschen Landwirte, G. m. b. H. in Berlin abge¬
setzt werden:

Dies gilt nicht in folgenden Fällen:
1. Die Kcmmunalverbände und die vom Reichskanzler be¬

stimmten Stellen (8 10) dürfen zuckerhaltige Futtermittel
absetzen, die sie von der Bezugsvereinigung zu diesem
Zwecke erhalten haben.

2. Händler dürfen zuckerhaltige Futtermittel absetzen, die sie
von den Kcmmunalverbünden oder von den vom Reichs¬
kanzler bezeichneten Stellen (§ 11) zu diesem Zwecke er¬
halten haben.

3. Zuckerrüben dürfen an Rüben verarbeitende Zuckerfabriken
zur Zuckerherstellunggeliefert werden.

4. Rüben verarbeitende Zuckerfabriken dürfen 75 vom Hundert
der Schnitzel, frisch oder getrocknet, auch mit Melasse ange¬
trocknet, an die Rüben liefernden Landwirte zurückliefern.

8 3.
Wer zuckerhaltige Futtermittel bei Beginn eines Kalender¬

vierteljahrs in Gewahrsam hat, hat die bei Beginn eines jeden
Kalender-Vierteljahrs vorhandenen Mengen, gettennt nach Arten
und Eigentümern unter Nennung der letzteren, der Bezugsver¬
einigung anzuzeigen. Die Anzeigen sind jeweils bis zum 5.' Tage
des Kalendervierteljahrs, erstmalig zum 5. Oktober 1915, zu er¬
statten. Die Anzeigepflicht gilt nicht sür frische Zuckerrüben und die
Fülle des §2 Abs. 2 Nr. 1 und 2. Sie gilt ferner nicht sür Landwirte
hinsichtlich der nach8 2 Abs. 2 Nr. 4 ihnen gelieferten Schnitzel.

Zuckerfabriken haben bis zum 1. September 1915 anzuzeigen,
welche Mengen Melasse und Rübenschnitzel sie im September 1915
voraussichtlich Herstellen werden. Sodann haben sie bis zum5. Tage
jedes Kalendervierteljahrs anzuzeigen, weiche Mengen sie in dem
laufenden Kalendervierteljahre voraussichtlich Herstellen werden.
Hierbei ist anzugeben, wieviel Schnitzel sie auch Grund von §2 Abs. 2
Nr. 4 an die Rüben liefernden Landwirte zurücklicfern.

Die Anzeigepslicktigcn haben zugleich anzugeben, ob und wie
lange sie die Gegenstände ohne wescniliche Störung ihres Betriebs
nach Maßgabe der vorhandenen Einrichtungen ausbewahren können.

8 4.
Die Eigentümer von zuckerhaltigen Futtermitteln haben sie der

Bezugsvereinigung auf Verlangen käuflich zu überlassen und auf
deren Abruf zu verladen.

Rüben verarbeitende Zuckerfabriken haben die Rübcnschnitzel,
deren käufliche Ueberlassung die Bezugsvcreinigung verlangen kann,
soweit sie Anlagen dazu besitzen, zu trocknen.

Von der Verpflichtung zur käuflichen Ueberlassung an die
Bezügsvereinigung sind ausgenommen:

1. Zuckerrüben, die an Zuckerfabriken zm Zuckererzeugung ge-
lief'-rt und hierzu benutzt werden;

2. S ' nitzel, die von Zuckerfabriken auf Grund von § 2 Ms. 2
Nk. 3 an die Rüben bauenden Landwirte zurückgeliefert und
van diesen im eigenen Bettiebe verfüttert werden;
Zuckerrüben, die in dem Wirtschastsbetrieb, in dem sie ge¬
wonnen werden, verfüttert oder auf Branntwein verarbeitet
werden.

f *
Die Bezugsvcreinigung hat auf Autrög des Eigentümers blnnci

4 Wochen nach Eingang des Antrags zu erklären, welche bestimm
zu bezeichnende Mengen sie übernehmen will. Für diejenige!
Mengen, welche die Bezugsvereinigung hiernach nicht Übernehmer
will, erlischt die Absatzpflicht nach§ 2. Das gleiche gilt, soweit die
Bezugsvereinigung eine Erklärung binnen der Frist nicht abgibt.

Alle Mengen, die hiernach dem Absatz durch die Bezugsvereini¬
gung Vorbehalten sind, müssen von ihr abgenommen werden. De
Eigentümer hat der Bezugsvereinigung anzuzeigen, von welche
Zeitpunkt ab er zur Lieferung bereit ist? Erfolgt die Abnahnre ni
binnen 4 Wochen nach diesem Zeitpunkt, so ist der Kaufpreisv
Ablauf der Frist ab mit 1 vom Hundert über den jeweiligen Re'
bankdiskont zu verzinsen. Mit dem Zeitpunkt, an dem die Berzin
beginnt, geht' die Gefahr des zufälligen Verderbens oder der
fälligen Wertverminderung auf die Bezugsvereinigung über.
Eigentümer hat die zuckerhaltigen Futtermittel bis zur Ab
aufzubewahren, pfleglich zu behandeln und in handelsübliche'
zu versichern. Er erhält dafür eine Vergütung, die von den:
rate festgesetzt wird. Der Eigentümer hat nach näherer Ari
des Reichskanzlers Feststellungen darüber zu treffen, in k
Zustand sich die Gegenstände im Zeitpunkt des Gefahrüber
befinden; im Streitfälle hat er den Zustand nachzuweisen.

Die Melasse darf auch nach dem Zeitpunkt des Gefah;
ganges (Abs. 2 Satz 4) ungettennt von den übrigen Melassen
ausbewahrt werden, wenn die gettennte Aufbelvahrung nu
unverhältnismäßigen Aufwendungen möglich ist.

8 6. *
Die Bezugsvereinigung hat dem Verkäufer für die von

abgenommenen Beengen einen angemessenen Uebernahmepreis
zahlen. Dieser Preis darf die vom Bundesrate bestimmten Gren
nicht übersteigen.

Ist der Verkäufer mit dem von der Bezugsvereinigung geb
nen Preise nicht einverstanden, so setzt die zuständiĝ höhereV
waltungsbehörde den Preis endgültig fest. Sie bestimmt darü
wer die baren Auslagen des Verfahrens zu tragen hat. Bei der Fä
setzung ist der Preis zu berücksichtigen, der zur Zeit des Gefahrübe
ganges (8 5 Abs. 2 Satz 4) angemessen war. Der Verpflichtete ha
ohne Rücksicht auf die endgültige Festsetzung des Uebernahmepreises
zu liefern, die Bezugsvereinigung vorläufig den von ihr für ange
messen erachteten Preis zu zahlen.

Erfolgt die Ueberlassung nicht freiwillig, so wird das Eigentum
auf Anttag der Bezugsvereinigung durch Anordnung der zuständigen
Behörde auf sie oder die von ihr in dem Anttag bezeichnete Person
überttagen. Die Anordnung ist an den Eigentümer zu richten. Das
Eigentum geht über, sobald die Anordnung dem Eigentümer zugeh

8 7.
. Die Zahlung erfolgt spätestens 14 Tage nach Abnahme. Für

stteitige Restbeträge beginnt diese Frist mit dem Tage, an dem die
Entscheidung der höheren Verwaltungsbehörde der 'Bezugsvereini¬
gung zugeht. 8 8.

Beim Verkaufe zuckerhaltiger Futtermittel an den Verbraucher
ist ein Aufschlag bis zu 7 vom Hundert von den nach86 zu zahlenden
Preisen zuzüglich der Transportkosten und anderer barer Auslagen
zulässig. Von dem Aufschlag entfallen auf die Bezugsvereinigung
Vt, auf den Weiterverkäufer •/,.

8 9-
Die Bezugsvereinigung darf von dem Umsatz2 vom Tausend als

Vermittelungsvergütungzurückbehalte.n
Der Reingewinn ist zur Beschaffung von Futtermitteln aus

dem Ausland zu verwenden. Ueber den etwa verbleibenden Rest
verfügt der Reichskanzler.

§ 10 .
Die Bezügsvereinigung darf die zuckerhaltigen Futtermittel

nur an Kommunalverbände oder an die vom Reichskanzler be-
sttmmten Stellen nach den Weisungen der Reichsjuttermittelstelle
auszustellenden Grundsätzen abgeben.

8 11;
Die Kommunalverbände oder die vom Reichskanzler besümmten

Stellen haben ihren Abnehmern für Weiterverkäufe besttmmte
Bedingungen und Preise vorzuschreiben.

^ 12-
Die Vorschriften dieser Verordnung gelten nicht sür die Heeres¬

verwaltungen, die Marineverwaltrmg und die Zeutral-Einkaufs-
Gesellschaftm. b. H.

Die Vorschriften dieser Verordnung beziehen sich nicyt auf
zuckerhaltige Futtermittel, die selbst oder deren Rohstoff nachweislich
nach dem Inkrafttreten dieser Verordnung aus dem Ausland ein-
gesührt worden sind. 8 33.

Die Landeszentralbehörden können Bestimmungen zur Aus¬
führung dieser Verordnung erlassen. Sie bestimmen, wer als höhere
Verwaltungsbehörde und als Kommunalverband im Sinne dieser
Verordnung anzujehen ist.

8 14.
Mit Gefängnis bis zu sechs Monaten oder mit Geldstrafe bis

zu sünfzehntausend Mark wird bestraft:
1. wer dem 8 2 zuwider zuckrhaltige Futtermittel in anderer

Weise als durch die Bezugsvereinigung der deutschen Land-
wirte absetzt;

2. wer die ihm nach8 3 obliegenden Anzeigen nicht in der ge¬
setzten Frist erstattet oder wer wissentlich unvollständige oder
unrichtige Angaben macht;

3. wer der Verpflichtung zum Trocknen der Schnitzel(84Ws. 2)
oder zur Aufbewahrung und pfleglichen Behandlung(8 5)
zuwiderhandelt;

4. wer den ihm aus Grund des 811 auferlegten Verpflichtungen
nicht nachkcmmt;

5. wer den aus Grund des 8 13 erlassenen Aussührungsbe-
stimmUngen zuwiderhandelt.

8 15.
Der Reichskanzler kann von den Vorschriften dieser Verordnung

Ausnahmen gestatten. Er ist auch ermächtigt, die Vorschriften
dieser Verordnung auf andere als die im 81 genannten Gegenstände
auszudehnen. § 16.

Der Reichskanzler bestimmt den Zeitpunkt des Jnttastttetens
und des Außerkrastttetens dieser Verordnung. Er kann Uebergangs-
vorschristen erlassen.

Berlin,  den 28. Juni 1915.
Ter Stellvertreter des Reichskanzlers;

Delbrück.

$



MklitKrfiskus, der Marincberwaltung oder der Zentralstelle
zur Beschaffung der Heeresverpflegung in Berlin stehen:

b) Vorräte, die im Eigentums der Kriegs-Getreide-Gesellschaft
m. b. H. oder der Zenttal-Einkauss-Gesellschaftm. b. H.
stehen;

c) Vorräte an gedroschenem Brotgetreide und an Mehl, die
bei einem Besitzer zusammen fünfundzwanzig Kilogramm
nicht übersteigen:

d) Vorräte, die durch einen,Kommunalverband an Händler,
Verarbeiter oder Verbraucher seines Bezirkes bereits ab
gegeben sind.

§ 66.
Mit dem Beginne des 16. August 1915 sind die anzeigepslich-
Vorräte (§§64,65) für den Kommunalverband beschlagnahmt,

Bezirke sie sich befinden. Vorräte, die sich zu dieser Zeit
Transporte befinden, sind für den Kommunalverband

nahmt, in dessen Bezirke sie nach beendetem Transport
ert werden.

diese Vorräte gelten die Vorschriften dieser Verordnung
Die Kommunalverbände haben von dem hiernach für sie be
gnahmten Brotgetreide diejenigen Mengen, die nach der Ver
.ung vom 25. Januar 1915 für die Kriegs-Getreide-Gesellschaft
. H. beschlagnahmt waren und dieser Beschlagnahme noch am
August 1915 unterliegen, der Kriegs-Getreide-Gesellschaft

b. H. zur Verfügung zu stellen.
8 67.

Der Reichskanzler kann weitere Uebergangsvorschriften er
ssen.

§ 68 .

Die Vorschriften dieser Verordnung beziehen sich nicht au
tgetreide oder Mehl, das nach dem 31. Januar 1915 aus dem
land eingesührt ist.
Ms Ausland im Sinne dieser Vorschrift gilt nicht das besetzte

ebiet. Brotgetreide und Mehl, das aus besetztem Gebiet eingesührt
wird, darf nur an die Heeresverwaltungen, die Marineverwaltung
die Kriegs-Getreide-Gesellschaftm. b. H. und die Zcntral-Einkaufs
Gesellschaftm. b. H. geliefert werden.

8 69.
Mit Gefängnis bis zu sechs Monaten oder mit Geldstrafe bis

;u fünfzehnhundert Mark wird bestraft:
1. wer die Anzeige(§ 64 Abs. 1) nicht in der gesetzten Frist

erstattet, oder wer wissentlich unrichtige oder unvollständige
Angaben macht,

2. wer der Vorschrift des § 68 Abs. 2 zuwiderhandelt.
8 70.

Die Vorschriften des AbschnittsI, III und VI sowie die §§ 62
bis 67 und §69 Nr. 1 dieser Verordnung treten mit dem1. Juli 1915
in Kraft. Der Reichskanzler bestimmt, mit welchem Tage die übrigen
Vorschriften in Kraft treten. Bis dahin werden die Aufgaben der
Keichsgetreidestellevon der Reichsverteilungsstelle, dem Reichs¬
kommissar und der Kriegs-Getreide-Gesellschaftm. b. H. wahr-
genommen; der Reichskanzler kann das Nähere bestimmen.

Der Reichskanzler bestimmt den Zeitpunkt des Außerkraftretens.
Berlin,  den 28. Juni 1915.

Ter Stellvertreter des Reichskanzlers:
Delbrück.

»bn Dos flosmoDIen non
MaelreiDe.

Vom 28. Juni 1915.
Der Bundesrat hat auf Grund des § 3 des Gesetzes über die

Ermächtigung des Bundesrats zu wirtschaftlichen Maßnahmen usw.
bom4. August 1914(Reichs-Gesetzbl. S . 327) folgende Verordnung
erlassen:

„ 8 1.
Zur Herstellung von Roggenmehl ist der Roggen mindestens

bis zu zweiundachtzig, zur Herstellung von Weizenmehl der Weizen
mindestens bis zu achtzig vom Hundert auszumahlen. Als Weizen
im Sinne dieser Verordnung gelten auch Spelz (Dinkel, Fesen)
'owie Emer und Einkorn.

_ . 8 2.
Die Reichsgetreidestellewird unter Berücksichtigung der Vor-
rmittlung vom Herbst 1915 besümmen, ob die Sätze des § 1
behalten oder welche an ihre Stelle zu setzen sind.
Sie kann für bestimmte Mühlen oder für Mühlen bestimmter

irke die Herstellung bestimmter Auszugsmehle beim Mahlen
ssen oder vorschreiben. Außerdem können die Landeszentral-

örden oder die von ihnen bestimmten Behörden die Ausmahlung
der Weise zulassen, daß hierbei ein Auszugsmehl bis zu zehn vom

Hund,ert.hergestellt wird. ,
8 3.

Die Landeszentralbehörde kann für eine Mühle, die zum Aus¬
mahlen des Getreides bis zu den Mindestsätzen dieser Verordnung
außerstande ist, aus besonderen Gründen eine geringere Aus¬
mahlung zulassen.

Nicht berührt wird hiervon die Befugnis der Kommunalver¬
bände nach§ 49b der Verordnung über den Verkehr mit Brotge¬
treide und Mehl aus dem Erntejähr 1915 vom 28. Juni 1915
(Reichs-Gesetzbl. S . 363), das Mahlen des Brotgetreides auch in
solchen Mühlen zu gestatten, die das vom Bundesrat oder von der
Reichsgetreidestelle bestimmte Ausmahlverhältnis nicht erreichen,
aber wenigstens bis zu siebzig vom Hundert durchmahlen können;
in diesem Falle sind die Kommunalverbande befugt, das Ausmahl-
derhältnis entsprechend festzusetzen.

_ 8 4.
Die Beamten der Polizei und die von der Polizeibehörde be¬

auftragten Sachverständigen sind befugt, in die Räume, in denen
Mehl hergestellt wird, jederzeit, in die Räume, in denen Mehl auf¬
bewahrt, feilgehalten oder verpackt wird, während der Geschäftszeil
einzutreten, daselbst Besichtigungen vorzunehnren, Geschäftsauf¬
zeichnungen einzusehen, auch nach ihrer Auswahl Proben zum Zwecke
der Untersuchung gegen Empfangsbestätigung zu entnehmen.
Auf Verlangen ist ein Teil der Probe amtlich verschlossen oder ver¬
siegelt zurückzulassen und für die entnommene Probe eine ange¬
messene Entschädigung zu leisten.

8 5.
Die Unternehmer von Bettieben, in denen Mehl he-rgestelll

wird, sowie die von ihnen bestellten Bettiebsleiter und Aufsichts¬
personen sind verpflichtet, den Beamten der Polizei und den Sach¬
verständigen auf Erfordern Auskunft über das Verfahren bei Her-
Üelluna der Erzeugnisse, über den Umfang des Bettiebs und überl riebsaeheimnisfe zu enthalten.

Mt' zur Verarbeitung gelangenden Stoffe, insbesondere auch über
deren Menge und Herkunft, zu erteilen.

8 6.
Die Sachverständigen sind, vorbehaltlich der dienstlichen Be¬

richterstattung und der Anzeige von Gesetzwidrigkeiten, verpflichtet,
über die Einrichtungen und GeschüftsperhMnisfe, welche durch die
Aufsicht zu chrer Kenntnis kommen, Verschwiegenheit zu beobachten
und sich der Mitteilung und Verwertung der Geschäfts- oder Be¬
triebsgeheimnisse zu enthalten. Sie sind hierauf zu vereidigen.

Betriebe, in denen Mehl hergestellt wird, haben in ihren Be-
ttiebsräumen einen Abdruck dieser Verordnung auszuhängen.

8 8.
Die Landcszentralbchörden können Bestimmungen zur Aus¬

führung dieser Verordnung erlassen.
8 9.

Mit Geldstrafe bis zu eintausendfünfhundcrt Mark oder mit
Gefängnis bis zu drei Monaten wird bestraft:

1. wer den Vorschriften über das Ausmahlen des Getreides
(881 bis 3) zuwidcrhandelt;

2. wer den Vorschriften des 8 6 zuwider Verschwiegenheit
nicht beobachtet oder der Mitteilung oder Verwertung von
Geschäfts- oder Betriebsgeheimnissen sich nicht enthält;

3. wer den nach 8 8 erlassenen Aussührungsbestinunungen
zuwiderhandelt.

In dem Falle der Nr. 2 tritt die Verfolgung nur auf Antrag
des Unternehmers ein.

8 10.
Mit Geldstrafe bis zu eiuhundertfünfzig Mark oder mit Haft

wird bestraft:
1. wer den Vorschriften des 8 4 zuwider den Eintritt in die

Räume, die Besichtigung, die Einsicht in die Geschäftsauf¬
zeichnungen oder die Entnahme einer Probe verweigert;

2. wer die in Gemäßheit des 8 5 von ihm erforderte Auskunft
nicht erteilt oder bei der Auskunftserteilung wissentlich un¬
wahre Angaben macht.

8 11.
Diese Verordnung tritt mit dem 1. Juli 1915 in Kraft. Der

Reichskanzler bestimmt den Zeitpunkt des Außerkrafttretens.
Die Verordnung über das Ausinahlen von Brotgetreide vom

5. Januar 1915(Reichs-Gesetzbl. S . 3) sowie die Aenderungen dieser
Verordnung vom 18. Februar 1915(Reichs-Gesetzbl. S . 100) und
vom 29. April 1915(Reichs-Gesetzbl. S . 268) werden aufgehoben.
Die von den Landeszentralbehörden erlassenen Ausführungsbe-
sümmungen bleiben in Kraft, soweit sie mit den Vorschriften dieser
Verordnung in Einklang stehen; Zuwiderhandlungen gegen sie
lverden nach 8 9 bestraft.

Berlin, den 28. Juni 1915.
Der Stellvertreter des Reichskanzlers:

Delbrück.

• Monntmolnno Äer Dos Mnttno non
SrofgelreiDe, Ml unD M.

Vom 28. Juni 1915.
Der Bundesrat hat auf Grund des 8 3 des Gesetzes über die

Ermächtigung des Bundesrats zu wirtschaftlichen Maßnahmen usw.
vom4. August 1914(Reichs-Gesetzbl. S . 327) folgende Verordnung
erlassen:

8 1.
Es darf nicht verfüttert werden:
1. Brotgetreide, nämlich Roggen, Weizen, Spelz, (Dinkel,

Fesen) sowie Emer und Einkorn, allein oder mit anderem
Getreide außer Hafer gemengt, auch gequetscht, geschroten
oder sonst zerkleinert;

2. Mehl aus Brotgetreide oder aus Hafer, das allein oder mit
anderem Mehl gemischt zur Brotbereitung geeignet ist;

3. Mischungen, denen solches Mehl beigemischt ist;
4. Brotabfälle und Brot, die zur menschlichen Ernährung

geeignet sind.
Die im Abs. 1 genannten Erzeugnisse dürfen auch zum Bereiten

von Futtermitteln, wozu auch das Schroten gehört, nicht ver¬
wendet werden.

8 2.
Brotgetreide, allein oder mit anderem Getreide außer Hafer

gemengt, das von dem Konnnuualverbande, dem es gehört oder für
den es beschlagnahmt ist, oder von der Reichsgetreidestelleals zur
menschlichen Ernährung ungeeignet sreigegeben ist, darf verfüttert
und zu Futtermitteln verarbeitet werden?

§ 3‘
Die Landeszentralbehörden können die Verwendung von mahl

ähigem Brotgetreide, insbesondere das Schroten, sowie die Ver
Wendung von Mehl (8 1 Abs. 1 Nr. 2 und 3) zu anderen Zwecken
als zur menschlichen Nahrung noch weiter beschränken oder ver¬
bieten.

8 4.
Die Beamten der Polizei und die von der Polizeibehörde be¬

auftragten Sachverständigen sind befugt, in die Näunre, in denen
Futtermittel hergestellt werden oder in denen Vieh gehalten oder
gefüttert wird, jederzeit, in die Räume, in denen Futtermittel auf¬
bewahrt, feilgehalten oder verpackt werden, während der Ge-

einzutteten, daselbst Besichtigungen vorzunehmen,
Geschästsaufzeichnungen einzusehen, auch nach ihrer Auswahl
Proben zum Zwecke der Untersuchung gegen Empfangsbestätigung
zu entnehmen. Auf Verlangen ist ein Teil der Probe amtlich ver-
chlossen oder versiegelt zurückzulassen und für die entnommene
Probe eine angemessene Entschädigung zu leisten.

8 5.
Die Unternehmer von Bettieben, in denen Futtermittel her¬

gestellt werden oder Vieh gehalten wird, sowie die von ihnen be-
tcllten Bettiebsleiter und Aufsichtspersonensind verpflichtet, den
Beamten der Polizei und den Sachverständigen auf Erfordern Aus¬
kunft über das Verfahren bei Herstellung der Erzeugnisse, über den
Umfang des Bettiebs und über die zur Verarbeitung oder zur Ver-
ütterung gelangenden Stoffe, insbesondere auch über deren Menge
und Herkunft, zu erteilen.

8 6.
Die Sachverständigen sind, vorbehaltlich der dienstlichen Be¬

richterstattung und der Anzeige von Gesetzwidrigkeiten, verpflichtet,
über die Einrichtungen und Geschäftsverhültnisse, welche durch die
Aufsicht zu ihrer Kenntnis kommen, Verschwiegenheit zu beobachten
und sich der Mitteilung und Verwertung der Geschäfts- und Be-

... Sie sind hieraus LU vereidigen.

17.
Die Lmtdeszenttalbehörden können Bestimmungen zur 8

führung dieser Verordnung erlassen.
8 8.

Der Reichskanzler kann Ausnahmen zulassen. t
8 9.

Mit Geldstrafe bis zu eintausendfünfhundert Mark oder mit
Gefängnis bis zu drei Monaten wird bestraft:

1. wer dem Verbote des 8 1 oder den auf Grund des 8 3 er¬
lassenen Bestimmungen der Landeszenttatbehörde zu¬
widerhandelt;

2. wer wissentlich Erzeugnisse, die dem Verbote des § 1 oder
den auf Grund des 8 3 erlassenen Besttmmungen der
Landeszentralbehörde zuwider hergestellt sind, verkauft,
feilhält oder sonst in den Verkehr bringt;

3. wer den Vorschriften des 86 zuwider Verschwiegenheit nicht
beobachtet oder der Mitteilung oder Verwertung von Be¬
triebsgeheimnissen sich nicht enthält;

4. wer den nach 8 7 erlassenen Ausführungsbestimmungen
zuwiderhandelt.

In dem Falle der Nummer3 tritt die Verfolgung nur auf An¬
trag des Unternehmers ein. ■

Mit Geldstrafe bis zu eiuhundertfünfzig Mark oder mit Haft
wird bestraft:

1. wer den Vorschriften des § 4 zuwider den Einkitt in die
Räume, die Besichtigung, die Einsicht in die Geschäftsauf-
zeichmmgcn oder die Entnahme einer Probe verweigert;

2. wer die in Gemäßheit des § 5 von ihm erforderte Auskunft
nicht erteilt oder bei der Auskunftserteilung wissentlich

? Unwahre Angaben macht.
8 11.

Diese Verordnung tritt mit dem 1. Juli 1915 in Kraft. Der
Reichskanzler bestimmt den Zeitpunkt des Außerkrafttretens.

Die Verordnung über das Verfüttern von Roggen, Weizen,
Hafer, Mehl und Brot vom 21. Januar 1915(Reichs-Gesetzbl. S -27)
sowie die Aenderung dieser Verordnung vom 31. März 1915(Reichs-
Gesetzbl. S . 201) werden aufgehoben. Die von den Landeszentral¬
behörden erlassenen Ausführungsbestimmungen bleiben in Kraft,
soweit sie mit den Vorschriften dieser Verordnung in Einklang
stehen; Zuwiderhandlungen gegen sie werden nach8 9 besttast.

Berlin,  den 28. Juni 1915.
Ter Stellvertreter des Reichskanzlers:

^ Delbrück.

ManntinoiDiing Hk  Den Verkehr mit Serfte
aus Dem Ernlejohr 1915.

Vom 28 Juni 1915.
Der Bundesrat hat auf Grund des 8 3 des Gesetzes über die

Ermächtigung des Bundesrats zu wirtschaftlichen Maßnahmen usw-
vom4. August 1914(Reichs-Gesetzbl. S . 327) folgende Verordnung
erlassen:

I. Beschlagnahme.
8 l.

Die iin Reiche angebaute Gerste wird mit der Trennung vom
Boden für den Kommunalverband beschlagnahmt, in dessen Bezirke
sie gewachsen ist. Soweit sie bereits vom Boden getrennt ist, wird
sie für den Kommunalverband beschlagnahmt, in dessen Bezirke
sie sich befindet.

Die. Beschlagnahme erstteckt sich auch auf den Halm. Mit dem
Ausdreschen wird das Stroh von der Beschlagnahme frei.

8 2.
An den beschlagnahmten Vorräten dürfen Veränderungen nur

mit Zustimnmng des Kommunalverbandes, für den sie beschlag¬
nahmt sind, vorgenommen werden, soweit sich aus den 88 3 bis 7
nichts anderes ergibt. Das gleiche gilt von rechtsgeschäftlichen Ver¬
fügungen über sie und Verfügungen, die im Wege der Zwangsvoll¬
streckung oder Arrestvollziehung erfolgen.

8 3.
Der Besitzer beschlagnahmter Vorräte ist berechtigt und ver¬

pflichtet, die zur Erhaltung der Vorräte erforderlichen Handlungen
vorzunehmen; er ist berechtigt und auf Verlangen der Zuständigen
Behörde verpflichtet, auszudreschen.

Die Landeszenttalbehörden oder die von ihnen bestimmten
Behörden können über Zeit und Art des Ausdreschens Bestim¬
mungen erlassen.

8 4.
Nimmt der Besitzer eine zur Erhaltung der Vorräte erforderliche

Handlung binnen einer ihm von der zuständigen Behörde gesetzten
Frist nichtz vor, so kann diese die erforderlichen Arbeiten auf seine
Kosten durch einen Dritten vornehmen lassen. Der Verpflichtete
hat die Vornahme auf seinem Grund und Boden sowie in seinen
Wirtschaftsräumeu und mit den Mitteln seines Bettiebs zu gestatten.

Das gleiche gilt, wenn der Besitzer die Gerste nicht binnen
einer ihm von der zuständigen Behörde gesetzten Frist aus¬
drischt.

8 5.
Erstreckt sich ein landwirtschaftlicherBettieb über die Grenzen

eines Kommunalverbandes hinaus, so darf die beschlagnahmte
Gerste innerhalb des Bettiebs von einem Kommunalverband in den
anderen gebracht werden. Mit der Ankunft der Gerste in dem
Bezirke des anderen Kommunalverbandes tritt dieser hinsichtlich
der Rechte aus der Beschlagnahme an die Stelle des bisherigen
Konrmunalverbandes.

Der Besitzer hat die Ortsänderung binnen drei Tagen unter
Angabe der Menge beiden Kommunalverbänden anzuzeigen.

8 6.
Trotz der Beschlagnahme dürfen Unternehmer landwirtschaft¬

licher Betriebe aus ihren Gerstevorräten die Hälfte, im Falle des
8 11 Abs. 3 auch die Vorräte, auf deren Lieferung verzichtet ist, als
Saatgut oder zu sonstigen Zwecken in dem eigenen landwirtschaft¬
lichen Bettiebe verwenden.

Sie dürfen ferner, wenn ihnen ein Kontingent(8 2(? Abs. 1)
gegeben ist, ihre Vorräte im eigenen Bettiebe verarbeiten, insoweit
dabei das Kontingent nicht überschritten wird.

8 7.
Trotz der Beschlagnahme dürfen Unternehmer landwirtschaft¬

licher Bettiebe aus ihren Vorräten
a) selbstgezogene Saatgerste für Saatzwecke tiefem, sofem st«

sich nachweislich in den letzten zwei Jahren mft dem Be>
laufe von Saatgerste befaßt haben. j



b) Gerste für Betriebe mtf Kon^- gent (§ Ms . 1) ober an
bte Zentralstelle zur Beschämung der Heere -verpslegung
unmittelbar oder durch Vermittelung des Handels liefern.

Diese Geschäfte sind binnen drei Tagen nach Abschluß de,»
Kommunalverband anzuzeigcn , für den die Gerste beschlag¬
nahmt ist.

8 &
Die Beschlagnahme endet mit dem freihändigen Eigentums¬

erwerbe drnch die Zentralstelle zur Beschaffung der Heeresver¬
pflegung oder den Kommunalverband , für den beschlagnahint ist,
mit der Enteignung , mit einer nach den §§ 6, 7 zugelassencn oder
mit einer vom Kommunalverbande nach § 2 genehmigten Verwen¬
dung oder Veräußerung . Druck) eine solche Veräußerung endet die
Beschlagnahme jedoch erst dann , wenn die Gerste infolge der Ver¬
äußerung aus denr Bezirke des Kommimalverbandes entfernt wird
oder in das Eigentrrnr eines im Bezirke desselben Kommunalver-
bandes belegenen Betriebs mit Kontingent gelangt.

8 9.'
Ueber Streitigkeiten , die sich aus der Anwendung der §8 1

bis 8 ergeben , entschejdet die höhere Verivaltungsbehörde endgültig.
8 10.

Mit Gefängrris bis zu einem Jahre oder nrit Geldstrafe bis zu
zehntausend Mark ivird bestraft:

1. wer unbesrrgt beschlagnahmte Vorräte beiseite schasst, ins¬
besondere aus dem Bezirke des Kommunalverbandes ent¬
fernt , für den sie beschlagnahm sind, sie beschädigt, zerstört,
verarbeitet oder verbraucht;

2.  wer unbefugt beschlagnahmte Vorräte verkauft, kaust oder
ein anderes Veräußerungs - oder Erwerbsgeschäst über sie
abschließt;

3.  wer die zur Erhaltung der Vorräte erforderlichenHandlungen
pflichtwidrig unterläßt;

4. wer als Saatgerste erworbene Gerste ohne Genehmigung
der zuständigen Behörde zrr anderen Zivecken verwendet;

5.  wer die ihm nach den 88 5, 7 obliegende Anzeige nicht in
der gesetzten Frist erstattet oder wissentlich unvollständige
oder unrichtige Angaben nracht.

II . Lieferung der Gerste.
8 ii.

Unternehmer landwirtschaftlicher Betriebe haben die Hälfte
Ihrer Gerstenernte an den Kommunalverband , für den sie beschlag¬
nahmt ist, käuflich zu liefern.

Der Kommunalverband kann den Unternehmern landwirt¬
schaftlicher Betriebe seines Bezirkes vorschreiben , welche Mengen
und zu welchen Fristen sie zu liefern sind.

Der Kommunalverband kann unbeschadet seiner Lieferungs-
flicht nach 8 23 Abs. 1 bei Unternehmern bestimmter landwirt-

chaftlicher Bettiebe ans deren Gerstelieserung teilweise oder ganz
»erzichten.

8 12.
Auf die zu liefernden Gerstemengen sind einem Unternehmer

»ie Mengen anzurechnen , die er nach 8 6 Abs. 2 in seinem Betriebe
»erarbeiten darf oder nach 8 7 geliefert hat.

8 13.
Liefert ein landwirtschaftlicher Unternehmer nicht fteiwillig

(§§ 11, 12), so kann das Eigentum an der Gerste durch Anordnung
ter zuständigen Behörde den im Antrag bezeichneten Personen über¬
tragen werden. Vor der Enteignung ist die Gerste auszusondern,
die dem Besitzer verbleiben soll ; sie wird nrit der Aussonderung von
der Beschlagnahme frei.

Der Anttag wird von dem Kommunalverbande , für den. die
Gerste beschlagnahmt ist, in den Fällerr des 8 23 Abs. 1 Satz 2 und
des 8 25 von der Reichssuttermittelstelle zugunsten der Zentralstelle
zur Beschaffung der Heeresverpslegnng gestellt.

8 14.
Die Anordnung , durch die enteignet wird, kann an den ein¬

zelnen Besitzer oder an alle Besitzer des Bezirkes oder eines Teiles
des Bezirkes gerichtet werden ; im ersteren Falle geht das Eigentum
über, sobald die Anordnung dem Besitzer zugeht, im letzteren Falle
mit Ablauf des Tages nach Ausgabe des amtlichen Blattes , in dem
die Anordnung amtlich veröffentlicht wird.

8 15.
Der Erwerber hat für die überlassenen Vorräte einen ange¬

messenen Preis zu zahlen . Der Uebernahmepreis ist unter Berück-
ichtigung der Güte und Verlvertbarkeit der Vorräte sowie, falls ein
Höchstpreis besteht, auch unter Berücksichtigung des zur Zeit der
Enteignung geltenden Höchstpreises nach Anhörung von Sachver-
tändigen von der höheren Verwaltungsbehörde endgültig festzu-
etzen. Sie bestimmt darüber, wer die baren Auslagen des Verf¬
ahrens zu tragen hat.

8 16.
Der Besitzer hat die Vorräte , die er freihändig übereignei ĥät

oder die bei chm enteignet sind, zu verwahren und pfleglich zu be¬
handeln, bis der Erwerber sie in seinen Gewahrsam übernimmt.
Dem Besitzer ist eine angemessene Vergütung hierfür zu gewähren
die von der höheren Verwaltungsbehörde endgültig festgesetzt wird'

8 17-
Ueber Streitigkeiten , die sich bei dem Enteignungsverfahren

und aus der Verwahrungspflicht (§ IG) ergeben, entscheidet endgültig
die höhere Verwaltungsbehörde.

8 18.
Wer der Verpflichtung des 8 16, Vorräte zu verwahren und

pfleglich zu behandeln, zuwiderhandelt , wird nrit Gefängnis bis
zu einem Jahre oder mit Geldstrafe bis zu zehntausend Mark bestraft.

III . Verbrauchs , egelung.
8 19.

Die Kommunalverbande haben auf Grund der Ernteflächen¬
erhebung nach der Bundesratsverordnung vom 10. Juni 1915
(Reichs-Gesetzbl. S . 331 ) und den Ermittelungen der Ernte nach den
Schätzungen dmch Sachverständige bis zum 1. August 1915 der
Reichssuttermittelstelle anzugeben, wie groß die Gerstenernte ihres
Bezirkes zu schätzen ist.

8 20.
Die Reichsfuttermittelstelle setzt fest, welche Betriebe Gerste

verarbeiten oder verarbeiten lassen dürfen und in tvelcher Menge
lKontingent ). Das Konttngent wird für die Zeit vom 1. Oktober
1915 bis zum 31 . Oktober 1916 festgesetzt. Für die Bierbrauereien
find hierbei die dom Bundesrat festgesetztenMalzkontingeirte maß¬
gebend; daS Umrechnungsverhältnis von Malz in Gerste bestiinmt
die Reichsfuttermittelstelle . Sie kann die zur Durchführung und
Ueherwachung erforderlichen Anordnungen ttefsen.

Die ssteichssutkermilkeisteste setzt seiner fest:
s ) wieviel Gerste jeder Kvmmunalverbcmd zu liefern hat;

dabei ist zu berücksichtigen, daß ihm die Halste seines Amte-
ergebnisscs zu belassen ist; sie kairn Fristen für die LiefenUg
fcstsetzen;

b) in welcher Weise die ihr zur Verfügung stehende Gerste an
die Heeresverwaltungen , die Marineverwaltung und die
Kommunalverbande zu verteilen oder wie sie sonst zu ver¬
wenden ist.

8 21.
Die Kommunalverbände haben auf Erfordern der Reichssutter-

mittclstelle Auskunft zu geben und ihren Anweisungen hinsichtlich
der Gerste Folge zn leisten.

8 22.
Aus dem Bezirk eines Koinmunalverbandes darf Gerste nur

entfernt werden , wenn sie an die Zentralstelle zur Beschaffung der
Heeresverpslegnng oder zu Saatzwecken (Saatgerste , Saatgut ) oder
an Betriebe mit Kontingent (8 20 Abs. l ) geliefert werden soll.

Bei Gerste , die dem Kommunalverbande nicht gehört , bedarf
die Entfernung der Zustimmung des Kommunalverbandes . Der
Kommunalverband darf seine Zustimmung nur aus wichtigen
Gründen versagen . Auf Beschwerde entscheidet die höhere Ver¬
waltungsbehörde endgültig.

8 23.
Jeder Kommunalverband hat dafür zu sorgen , daß die von der

Reichssuttermittelstelle nach 8 20 Abs. 2 a festgesetzten Mengen
innerhalb der etwa bestimmten Fristen der Zentralstelle zur Beschaf¬
fung der Heeresverpslegnng zur Verfügung gestellt werden.
Liefert ein Kommunalverband die festgesetzten Mengen innerhalb
der etwa bestimmten Frist nicht oder nicht vollständig ab, so kann die
Zentralstelle zur Beschaffung der Heeresverpslegnng die fehlenden
Mengen in seinem Bezirk erwerben.

Der Komnrunalverband kann verlangen , daß die Zentralstelle
zur Beschaffung der Heeresverpslegnng größere Mengen und früher
abnimmt ; das Verlangen muß ihr spätestens zwei Wochen vor dem
beantragten Abnahmetermin zugehen.

8 24.
Ans die festgesetzten Mengen ist anzurechen , was aus dem Be¬

zirke des Kommunalverbandes zulässigerweise nach 8 22 entfernt ist,
was innerhalb des Bezirkes des Koinnmnalverbandes an Bettiebe
mit Kontingent (8 20 Abs. 1) geliefert ist, und was von solchen Be
ttieben nach 8 6 Abs. 2 verarbeitet werden darf.

8 25.
Ergibt sich in einem Kommunalverbande nachttäglich , daß das

Ernteergebnis größer gewesen ist als die Schätzung (8 19), so hat er
die Hälfte des Ueberschusses der Reichssuttermittelstelle anzumelden
und nach ihrer Aufforderung der Zenttalstelle zur Beschaffung der
Heeresverpslegnng zur Verfügung zu stellen ; dabei finden 8 23
Abs. 1 Satz 2 und 8 24 Anwendung.

8 26.
Jeder Kommunalverband hat der Reichssuttermittelstelle bis

zum 5. jedes Monats , erstmals bis zum 5. August 1915, nach einen:
von ihr sestgestellten Vordruck anzuzeigen , wieviel Gerste im letzten
Monat in sein Eigentum übergegangen und aus seinem Bezirke
heransgegangen ist, sowie welche außergewöhnliche Veränderungen
an den Vorräten seines Bezirkes eingetteten sind.

8 27.
Jeder Bettieb mit Kontingent (8 20 Abs. 1) darf im Rahmen

seines Kontingents Gerste verarbeiten , verarbeiten lassen und zur
Verarbeitung erwerben . Aus das Kontingent sind anzurechnen die
Vorräte an Gerste und Malz , die ein Betriebsunternehmer am
1. Oktober 1915 besitzt, oder die er nach 8 6 Ms . 2 aus seinen Vor¬
räten verarbeiten darf , bei einer Bierbrauerei jedoch nicht die Malz¬
vorräte , die nach dem 15. Februar 1915 aus dem Ausland einge-
sührt sind.

Bettiebe mit Kontingent (8 20 Abs. 1), die eine eigene Mälzerei
lxrben, dürfen in dieser nicht mehr Gerste vermälzen , als sie im
Durchschnitt der beiden letzten Jahre in ihr vermälzt haben.

8 28.
Hat ein Betriebsunternehmer unbefugt Gerste erworben , ver¬

arbeitet oder verarbeiten lassen oder hat er nrehr Gerste erworben,
verarbeitet oder verarbeiten lassen, als nach seinem Kontingent
(8 27 Abs. 1) zulässig ist, so verfällt sie ohrie Entgelt zugunsten der
Zentralstelle für Beschaffung der Heeresverpslegnng . Ist die Gerste
verarbeitet , so tritt an ihre Stelle der Wert.

8 29.
Die Beamten der Polizei und die von der Polizeibehörde be-

austragten Sachverständigen sind befugt , in die Räume , in denen
Gerste ' oder Malz verarbeitet wird , jederzeit , in die Räume , in
denen Gerste oder Malz ausbewahrt , seilgehalten oder verpackt
wird , während der Geschäftszeit einzutreten , daselbst Besichtigungen
vorzunehmen , Geschästsauszeichnungen einzusehen und die vor¬
handenen Gerste - oder Malzmengen festzustellen.

8 30.
Die Unternehmer von Bettiebe « sowie die von ihnen bestellten

Betriebsleiter und Aufsichtspersonen sind verpflichtet , den Beamten
der Polizei und den Sachverständigen aus Erfordern über die vor¬
handenen und bereits verarbeiteten Gerste - oder Mtzlzmengen sowie
über deren Herkunst Auskunft zu erteilen.

8 31.
Die Sachverständigen sind, vorbehaltlich der dienstlichen Be¬

richterstattung rrnd der Anzeige von Gest tzwidrigkeiten , verpflichtet,
über die Einrichtungen und GeschäftSverßältnisse , welche durch die
Aussicht zu ihrer Kenntnis kommen , Verschwiegenheit zu beobachten
rrnd sich der Mitteilung und Verwertung der Geschäfts - oder Be-
triebsgeheimnijse zu enthalten . Sie sind hieraus zu vereidigen.

8 32.
Die Gerste verarbeitendeir Betriebe (8 27) haben außer im Falle

des 8 6 Abs. 2 die bei der Verarbeitung absallende Ansputzgerste der
Zentralstelle zur Beschassung der Heeresverpslegnng in Berlin zur
Versügung zu stellen.

8 33.
Die Kommunalverbünde haben die Gerste , die ihnen nach 8 20

Abs. 2 b die Zenttalstelle zrrr Beschassung der .Heeresverpslegnng
überwiesen hat , innerhalb ihres Bezirkes unter Berüch'ichtigung der
wirtschaftlichen Verhältnisse abzngeben.

Sie können ihren Abnehmern nir den Weiterverkauf bestimmte
Bedingungen und Preise vorschreiben:

8 34.
Ueber Streitigkeiten , die sich bei Durchjührung der Vorschriften

der 8 28, 32, 33 ergeben , entscheidet die höhere V . ' -oaU^ gsbehörde
endgültig.

Ueber Streitigkeiten , die sich aus der Lieferung (88 23 bis 25)
zwischen der Zentralstelle zur Beschajjuna der Heeresverpileauna

und einem KomMnaNlkanb ergeben, en!-^erbeHÄMtig efr
Schiedsgericht; das Nähere hierüber bestin tut der Reichskanzler

§ 35.
Mit Gefängnis bis zu sechs Monaten oder mit Geldstrafe W

zu fünfzehnhundert Mark wird bestraft : , ,
1. wer unbefugt Gerste verarbeitet;
2. wer der Vorschrift des 8 27 Abs. 2 zuwider Gerste in eigener

Mälzerei vermälzt;
3. wer der Vorschrift des 8 32 zuwiderhandelt;
4. wer den Verpflichtungen zuwiderhandelt , die ihm nach § 33

Abs. 2 auferlegt sind.
8 36.

Mit Geldsttafe bis zu fünfzehnhundert Mark oder mit Gefängni
bis zu drei Monaten wird besttast , wer der Vorschrift des § 31 zuwib
Verschwiegenheit nicht beobachtet oder der Mitteilung oder V
Wertung von Geschäfts - oder Betriebsgeheimnissen sich nicht
hält ; die Verfolgung tritt nur auf Antrag des Unternehmers

8 37.
Mit Geldsttafe bis zu einhundertfünfzig Mark oder mit Ha

wird bestraft:
1. roer den Vorschriften des 8 29 zuwider den Einttitt in die

Räume , die Besichtigung oder die Einsicht in die Geschäfts
auszeichnungen verweigert;

2 . wer die in Gemäßheit des § 30 von ihm erforderte Auskunft
nicht erteilt oder bei der Auskunstserteilung wissentlich un¬
wahre Angaben macht.

IV. Ausführungsvorschriften.
8 38.

Erweist sich der Inhaber oder Leiter eines Bettiebs mit Kon-
tigent (8 20 Abs. 1) in der Befolgung der Pflichten unzuverlässig,
die ihm durch diese Verordnung oder die dazu erlassenen Ausfüh-
rungsbestimmungen auserlegt sind, so kann die zuständige Behörde
den Bettieb schließen.

Gegen die Versügung ist Beschwerde zulässig. Ueber die Be-
schwerde entscheidet die höhere Verwaltungsbehörde endgültig.
Die Beschwerde bewirkt keinen Aufschub.

8 39.
Die Landeszentralbehörden erlassen die erforderlichen Aus-

sührungsbestinrmungen.
Sie bestimmen , wer als Kommunalverband , als zuständig«

Behörde und als höhere Verwaltungsbehörde im Sinne dieser Ver-
ordnung anzusehen ist.

§ 40.
Wer den von den Landeszenttalbehörden erlassenen Aus-

sührungsbestimmnngen zuwiderhandelt , wird mit Gefängnis b«
zu sechs Monaten oder mit Geldstrafe dis zu fünfzehnhundert Mari
besttast.

V. NebergangS. und Gchlutzvorfchristen.
8 41.

' Vorräte an Gerste , die bei Jnkrafttteten dieser Verordnung «nt
Grund der Verordnungen vom 9. März 1915 (Reichs -Gesetzbl. S .13S
und vom 17. Mai 1915 (Reichs -Gesetzbl. S . 282 ) noch für das Reick
beschlagnahmt sind, und infolge dieser Beschlagnahme in den Be^
trieben der Besitzer weder verwendet noch verarbeitet werden dürfen,
sind mit dem Jnttafttteten dieser Verordnung für den Kommunal-
verband beschlagnahmt , in dessen Bezirk sie sich befinden . Di«
Kommunalverbände haben diese Vorräte der Zenttalstelle zur Be¬
schaffung der Heeresverpslegnng zur Verfügung zu stellen.

8 42.
Der Reichskanzler kann weitere Uebergangsdorschriften er¬

lassen.
§ 43.

Die Vorschriften dieser Verordnung beziehen sich nicht ai?f
Gerste , die nach dem 12. März 1915 aus dem Ausland eingesührt ist.

Als Ausland im Sinne dieser Vorschrift gilt nicht das besetzte
Gebiet . Gerste , die aus besetztem Gebiet eingeführt wird , darf nur
an die Heeresverwaltungen , die Marineverwaltung , die Zenttalstelle
zur Beschaffung der Heeresverpslegnng und die Zenttal -Einkauss-
Gesellschast m . b. H . geliefert werden.

8 44.
Wer der Vorschrift des § 43 Abs. 2 zuwiderhandelt , wird mit

Gefängnis bis zu sechs Monaten oder mit Geldsttafe bis zu fünfzehn¬
hundert Mark besttast.

§ 45.
Diese Verordnung tritt mit dem 1. Juli 1915 in Kraft . De,

Reichskanzler bestimmt den Zeitpunkt des Außerkraftttetens.
Die Verordnung über die Regelung des Verkehrs mit Gerste

vom 9. März 1915 (Reichs -Gesetzbl. S . 139) sowie die AenderunZ
dieser Verordnung vom 17. Mai 1915 (Reichs -Gesetzbl. S . 282)
werden aufgehoben.

Berlin,  den 28 . Juni 1915 . <
Der Stellvertreter des Reichskanzlersr

Delbrück . ,

MamtWlhms über die Htgtlung de; Stritte
mit Wer.

Vom 28 . Juni 1915.
Der Bundesrat hat auf Grund des 8 3 deö Gesetzes über di

Ermächtigung des Bundesrats zu wirtschaftlichen Maßnahmen usn
vom 4. August 1914 (Reichs -Gesetzbl. S . 327 ) folgende Verordnuw
erlassen:

I. Beschlagnahme.
8 L

Der im Reich angebaute Hafer wird mit der Trennung von
Boden für den Kommunalverband beschlagnahmt , in dessen Bezir
er gewachsen ist. Ms Hafer im Sinne dieser Verordnung gelten auc
Mengkorn und Mischfrucht, tvorin sich Hafer befindet.

Die Beschlagnahnre erstteckt sich auch auf den Halm ; mit der
Ausdreschen wird das Stroh von der Beschlagnahme frei.

8 2.
An den beschlagnahmten Vorräten dürfen Veränderungen nich

vorgenommen werden , soweit nicht in den 88 3 bis 6 etwas andere,
bestiinmt ist. Das gleiche gilt von rechtsgeschüftlichen Verfügunge,
über sie und von Verfügungen , dje im Wege der Zwangsvollstteckuw
oder Arrestvollziehung erfolgen.

8 3.
Der Besitzer beschlagnahmter Vorräte ist berechtigt und ver

pflichtet , die zu ihrer Erhaltung erforderlichen Handlungen vorzu
tÜvttlttzuvHMl B CtiU t. 8*UomJ
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